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BILDER 2019
DieTitelbilderdesRathausJournalsspiegelndievielenFacettenund

EreignissedeszuEndegehendenJahres2019wider.VonderWolfsschlucht
überdasneueWelterbe-BesucherzentrumunddasRathausamZOBbishin

zudenLüpertz-FensternoderdenLagarde-Campus.WasdieStadtspitzezum
JahreswechselbewegtundwasdiegroßenThemenfür2020seinwerden,
lesenSieimWeihnachts-undNeujahrsgrußwortaufdenSeiten2und3.



RATHAUS JOURNAL 23 · 2019 | 20.12.20192

WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSGRUSS

dieStadtwächst,Bambergwirdimmerbeliebter.Damitverbun-
denistdieHerausforderung,dieInfrastrukturanzupassen.Denn:
einemoderneStadtisteine,dienichtsaufmorgenverschiebt.Die
SchaffungvonWohnraum,dieSanierungderSchulen,derAusbau
derKinderbetreuung,LösungenfürdieMobilitätinderStadtund
lokalerKlimaschutzsindbesonderswichtigeAufgabenfürunsere
Zukunft.AufalldiesenGebietenkonntenwirgemeinsammitder
BürgerschaftindiesemJahrvieleserreichen,weiterführenund
initiieren.Besonderswichtigistunsdabei,dassunsereFinanzen
geordnetsind.WirlebennichtüberunsereVerhältnisse.ImGegen-
teil:wirbauenSchuldenab.

MiteinergroßenWohn-OffensivewerdenwirindennächstenJah-
renrund3.000Wohneinheitenfür5.000Menschenschaffen.Der
Ulanenparkwächstundentwi-
ckeltsich,dieStadtbauGmbH
investiertdortebensowieinder
Gereuth,inderGartenstadt
undinderehemaligenOffi-
zierssiedlungaufdemKonver-
sionsareal.DerLöwenanteil
derNeubautenanWohnungen
wirdaufdemLagarde-Campus
realisiert,wo1.000Wohnun-
genfürüber2.000Menschen
gebautwerden.Der„Tagder
offenenTore“EndeOktoberhat
gezeigt,wiegroßdasInteresse
derBürgerschaftandiesemneu
entstehendenStadtteilist.
AuchinGaustadttutsichviel,
etwamitdemneuentstehenden
Wohngebietaufdemehema-
ligenMegalith-Gelände,am
Ochsenangeroderbeimneuen
Feuerwehrhaus.

EinewachsendeBevölkerungs-
zahlerfordertnichtnurbezahl-
barenWohnraum,sondernauch
gutausgestatteteSchulenund
genügendMöglichkeitender
Kinderbetreuung.DieSanierung
unsererSchulenisteinevorran-
gigeAufgabe,derwirnachkom-
men.DieGeneralsanierung
derGraf-Stauffenberg-Schulen
konnteendlichinAngriffge-
nommenwerden,alsnächstes
stehendieLuitpoldschuleund
dieTrimbergschuleaufdem
Programm.Gemeinsammit
demLandkreisnehmenwir
imZweckverbandGymnasien
nunauchdieGeneralsanierung
desDientzenhofer-unddes
Kaiser-Heinrich-Gymnasiums
inAngriff.DieSchulenmüssen
dasHerzunsererstädtischen
Investitionensein.

SeitunsererKiTa-Offensive

konntenbereits100neuePlätzeimKinderkrippen-undKindergar-
tenbereichgeschaffenwerden.Undesgehtweiter:UnserPlanist,
bisEnde2020zusätzliche320Plätzezurealisieren.Außerdemwird
dieStadtbalderstmalsalskommunalerTrägervonKiTasauftre-
ten,sozunächstamOchsenangerundimehemaligenOffizierska-
sinoaufdemKonversionsgelände.AberauchdieBetreuungvon
SchulkindernnachdemUnterrichtmusssichergestelltwerden,
wofürwirfast2Mio.EuroandenGrund-undMittelschulen
investieren.DieVereinbarkeitvonFamilieundBerufwirdimmer
wichtigerunddieKommunalpolitikmussdiehelfendenRahmenbe-
dingungendafürschaffen.

MitderEinwohnerzahlsteigtauchderMobilitätsbedarfinder
Stadt.WirwollenvorallemimInnenstadtbereichmöglichstviel

Individualverkehraufden
öffentlichenNahverkehrund
andereumweltfreundliche
Verkehrsmittelumlenken.Ein
BausteinhierfüristdieStär-
kungdesRadverkehrs,fürden
indiesemJahrvielgeschehen
ist.Über1.000neueRadbügel-
plätzewurdengeschaffen.In
derFriedrichstraßeundinder
Kapuzinerstraßewurdenneue
fahrradfreundlicheWegführun-
genalsModellversucheinge-
richtet.Gestartetwurde
aucheineImagekampagne,die
dasVerkehrsmittelFahrrad
nochpopulärermachensoll.
DieweitereFörderungdes
ÖPNVundderAusbauderElek-
tromobilitätspielenebenfalls
einegroßeRolle.Aufmöglichst
vielenEbenenmitunterschied-
lichenTechnologienrealisieren
wirdasZiel:mehrMobilität,
aberwenigermotorisierter
Individualverkehr.

EinegroßeHerausforderungfür
dasVerkehrsnetzerwartetuns
imkommendenJahrzehntmit
demVerkehrsprojektDeutsche
Einheit.DerAusbauderBahn-
streckedurchBambergwird
diegesamteStadtgesellschaft
vorenormeHerausforderungen
stellen.DerICE-Ausbauwird
auchBelastungendurchBau-
stellenauslösen.Glücklicher-
weiseistesunsabergelungen,
fürdieselbstzuschulternden
KosteneinegünstigeFörderku-
lisseaufzubauen.Wirbleiben
auchkünftighandlungsfähig.

2019waraucheingutesJahr
fürdenErhaltdesWelterbes:
DasneueWelterbe-Besu-
cherzentrumindenUnteren

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,







1)
 A

nn
a L

ien
ha

rd
t; 

2)
 Jü

rg
en

 S
ch

ra
ud

ne
r; 

3)
 S

te
ffe

n S
ch

üt
zw

oh
l; 

4)
 S

te
ffe

n S
ch

üt
zw

oh
l;

5)
 C

lau
s R

ein
ha

rd
t; 

6)
 S

te
ffe

n S
ch

üt
zw

oh
l; 

7)
 S

on
ja 

Se
uf

fe
rth

; 8
) S

te
ffe

n S
ch

üt
zw

oh
l



3RATHAUS JOURNAL 23 · 2019 | 20.12.2019

2019

Mühlenhatnichtnureinen
jahrzehntelangenbaulichen
Missstandbeendet,sondernist
auchzueinemBesuchermag-
netgeworden.DasQuartier
andenStadtmauernhatnach
Jahrzehntenendlicheinen
innerstädtischenMissstand
beendetundwirdsehrgutan-
genommen.AmKlosterMicha-
elsbergdurftenwir„Bergfest“
derGeneralsanierungfeiern.
2025solldieMichaelskirche
imneuenGlanzwiedereröffnet
werden.DieKlosteranlagewird
komplettsaniert.Dasgroße
Engagementlohntsich.Eine

anderePerleunseresWelterbes
habenwiraufgegriffen,nämlich
SchlossGeyerswörth.Innerhalb
vondreiJahrenrenovierenwir
dieseswertvolleEinzeldenkmal
mithistorischerBausubstanz.
DerKaufdesAnwesensObere
Sandstraße20vorwenigen
TagenmachtjetztdenWegzur
RettungdiesesBaudenkmals
mitteninderAltstadtfrei.

MitdemneuenRathausamZOB
istimJulieinmodernesDienst-
leistungszentrumfürdieBür-
gerschafteröffnetworden,das
nachkleinenStartproblemen
immerbesserfunktioniert.WirhabenmitderSchaffungeines
neuenAmtesfürBürgerbeteiligungaucheindeutlichesZeichenfür
einnochstärkeresMiteinandervonStadtundBürgerschaftgesetzt.
Wirwünschenuns,dasssichmöglichstvieleBürgerinnenund

BürgerindasStadtgeschehen
einmischenundmitwirken.

Bambergboomt,aberesgibt
auchSorgen.InfolgederKrise
inderAutomobilbranchesind
dunkleWolkenaufgezogen.Die
Standortsicherungbeiunserem
größtenArbeitgeber,derFirma
Bosch,isteinhoffnungsvolles
Zeichenundwirwerdenalles
dafürtun,umdenTransforma-
tionsprozesszuunterstützen.
Leiderwirdimmerdeutlicher,
dassGewerbeflächenfehlen.
OhnezusätzlicheArbeitsplätze
undohnezukunftsorientier-
teFirmengehtesnicht.Der
WirtschaftsstandortBamberg
brauchtweiterhinpositive
Impulse,umdiemateriellen
Grundlagenderhierlebenden
Menschenzustärken.

Außerdemsetzenwiruns
miteigenenBeiträgendafür
ein,denZusammenhaltder
Stadtgesellschaftzufördern.
DasEhrenamtspieltdabeieine
herausragendeRolle.Esistuns
dahereingroßesAnliegen,all
denBürgerinnenundBürgern
zudanken,diesichauch2019in
besonderemMaßefürihreStadt

Bambergengagierthaben,vorallembeidenehrenamtlichTätigen.
WirbittenSie:setzenSiesichauchweiterhinfürIhreMitmenschen
ein,bringenSieIhreIdeeeinundwirkenSieanderGestaltung
unsererStadtmit.

Andreas Starke  Dr. Christian Lange  Wolfgang Metzner 

Oberbürgermeister  Zweiter Bürgermeister Dritter Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest.  
Für das Neue Jahr 2020 wünschen wir alles erdenklich Gute und uns allen eine erfolgreiche Zukunft.
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Unternehmen. Hoteldirektor
UdoZiegler(r.)undstellver-
tretenderDirektorSebastian
Imhof(l.)desWelcomeHotel
ResidenzschlossBambergund
desWelcomeKongresshotel
Bambergempfingenkürzlich
WirtschaftsreferentDr.Stefan
Goller(Mitte)undTanjaGötzel
vonderWirtschaftsförderung
indenRäumendesehemaligen
KrankenhausesinderUnteren
Sandstraße.

DabeistandenalsThemenak-

tuelleEntwicklungenderBran-
chesowieHerausforderungen
derderzeitigenReisetrendsauf
derAgenda.Nebendentouris-
tischenÜbernachtungenbieten
diebeidenHotelszusammen23
Tagungsräumeimhistorischen
AmbientemiteinemRundum-
Paketan.ErstindiesemJahr
durftedasKongresshotel
seinen15.Geburtstagfeiern.In
nächstenJahrstehtdienächste
großeFeierlichkeitan:Das
WelcomeHotelResidenzschloss
Bambergwird30.

Unternehmen. SeitvierJahrenbe-
treibtThomasHaberkampsein
CaféinderKeßlerstraße.Neben
BambergerinnenundBamber-
gernkommenauchTouristen
inseinCafé,diedenKaffeeund
dieAtmosphäreschätzen.

TanjaGötzelvonderstädtischen
Wirtschaftsförderungbesuchte
ThomasHaberkampundkonnte
sicheinenEindruckverschaf-
fen,wieermitdemThema
NachhaltigkeitinseinemAr-

beitsalltagumgeht:Vorkurzem
hatersicheinE-Lastenauto
fürdieFahrtendurchBamberg
angeschafft.VölligCO2-neutral
holterdamitdenfairgehandel-
tenKaffee,denerzusammen
mitdenGebrüdernGäcklein
derM.A.G.Kaffeeröstereiin
Bambergröstet.Umunnötige
Verpackungzuvermeiden,hat
derdenCoffee-to-goBecher
komplettabgeschafftundlädt
dieKundenlieberzumVerwei-
lenein.

WIRTSCHAFT

Antrittsbesuch des Wirtschaftsreferenten
…imWelcomeHotelResidenzschlossBamberg

Wirtschaftsförderung vor Ort
…imCaféHaberkamp

Digitalisierung. Softwareüber-
nimmtzunehmendkritische
AufgabenetwainderPro-
duktfertigung,derMedizin
undimVerkehrswesen.So
steuertbspw.daselektroni-
scheStellwerkderBahnin
Breitengüßbachmithilfeeiner
SoftwaredieZugbewegungen
aufdenStrecken.UmSoft-
wareingenieurebeimErstel-
lennachweislichzuverlässi-
gerSoftwarezuunterstützen,
forschtderBambergerLehr-
stuhlfürSoftwaretechnikund
Programmiersprachenander
formalenSoftwaremodellie-
rung,-analyseund-verifika-
tionsowiedermodellgetrie-

benen,domänenspezifischen
Softwareentwicklung.Zielist
es,mathematischeMethoden,
dieimIngenieurwesengang
undgäbesind,auchinder
modernenSoftwareentwick-
lungzuetablieren.

StudierendenwirddieEnt-
wicklungsicherheitskritischer
Softwareu.a.anhandeiner
Modelleisenbahnnäherge-
bracht.WeitereLehrinhalte

sindmoderneTechnikender
agilenEntwicklung,desSoft-
waretestensunddesCompi-
lerbaus.

NachdemStudiuminAachen
undderPromotioninPassau
hatProf.Dr.GeraldLüttgen
zunächstamNASALangley
ResearchCenterindenUSA
geforschtundandenUni-
versitätenSheffieldundYork
inEnglandgelehrt,bevorer
2009denRufnachBamberg
erhielt.AnBambergschätzt
erdiekulturelleVielfaltund
dieVielzahlaninteressan-
tenIT-Unternehmeninder
Region.

Zuverlässige Software in  
Zeiten der Digitalisierung

Name: Lehrstuhl für Softwaretechnik und Programmiersprachen
Professor: Prof. Dr. Gerald Lüttgen 
Webseite: https://www.swt-bamberg.de
Einrichtungsjahr:2009
MitarbeiterinnenundMitarbeiterr:11
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Kunst. Das zweite Lüpertz-Fenster in St. 
Elisabeth Bamberg ist enthüllt. „Was 
ihr dem Geringsten meiner Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan“ aus dem 
Matthäusevangelium ist sein Thema. Es 
stellt die sieben Werke der Barmher-
zigkeit dar. „Möge es auch den Geist 
der barmherzigen Mitmenschlichkeit 
fördern“, verlieh Erzbischof Ludwig 
Schick seiner Hoffnung Worte. 

OberbürgermeisterAndreas
Starkezeigtesichbeeindruckt,
dass„nurdreiMonatenachder
EnthüllungdeserstenvonMar-
kusLüpertzfürdieKircheSt.
ElisabethinBambergentwor-
fenenFensters,wirunserneut
hierwiederfindenundimKir-
chenschiffeinzweitesFenster
enthüllen.“WiederhatMarkus
LüpertzesinÜbereinstimmung
mitdemtheologischenPro-
grammderKirchengemeinde
geschaffen.

InzeitgenössischerBildspra-
chesollaufdenFensterninSt.
ElisabethzukünftigdieZusam-

menführungdersiebenWerke
derBarmherzigkeitmitden
Legendenbilderndessozialen
EngagementsderHl.Elisabeth
zufindensein.Dieguteundver-
trauensvolleZusammenarbeit
zwischenderStadtBamberg
undMarkusLüpertzbesteht
seitmittlerweile13Jahren.
2006fandinderStadtdievom
InternationalenKünstlerhaus
VillaConcordiaundihrem
damaligenLeiterProf.Bernd
Goldmannorganisiertegroße
underfolgreicheAusstellung
vonLüpertz-Skulpturenstatt.
Seitdemistderderzeitwohl
bekanntestelebendedeutsche
Maler,GrafikerundBildhau-
erLüpertzinunsererStadt
präsent.Dauerhaftdurchseine
Kunstwerkeoderzuweilen
auchgernepersönlichundim
„Schlenkerla“.

MitdemSpendenaufkommen
wurdedieFinanzierungdes
zweitenFensterserheblicher-
leichtert.„Undichglaube,dass

dieneuenFensterderElisabe-
thenkircheeineBereicherung
fürdasganzeSandgebietsind.
ErstamvergangenenWochen-
ende,beimAdventsmarktim
Sand,konntemanwiederbe-
obachtenwievieleMenschenin
diekleineKircheströmtenum
dortdasersteLüpertz-Fenster
unddasnochverhüllteZweite
zubesichtigen,“betonteOber-
bürgermeisterAndreasStarke.

Voninnenwieaußensinddie
FensterSchmuckstückundAl-
leinstellungsmerkmalzugleich.
DiefarbigenFensterergänzen
denhistorischenRaumvon
St.Elisabethganzwunderbar.
DieBildsprachedesFensters
verbundenmitdertechnischen
AusführunginklassischerBlei-
verglasungbildeneineperfekte
VerbindungzwischenModerne
undTradition.

Zweites Lüpertz-Fenster enthüllt
SiebenWerkederBarmherzigkeitstehenimMittelpunkt

Info

OBAndreasStarkefreutsich,dassesnunbereitszumzweitenMal
gelungenist,ingemeinsamerAnstrengungStiftungen, Spenden und 
SponsorenfürdieFinanzierungdiesesGroßprojekteszugewinnen.
BesondererDankgiltindiesemZusammenhangderDompfarrkir-
chenstiftungunddenVertreternder„InitiativeGlasfensterMarkus
Lüpertz“fürihrEngagement.EinGroßteilderFenstergiltesaller-
dingsnochzufinanzieren:DaherwirdweiterhinaufdieUnterstüt-
zungvonSpendern,Sponsoren,BürgerinnenundBürgerngehofft.
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Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Start in das neue Jahr!

Shop Bamberg
Untere Königstraße 10 | 96052 Bamberg

T.: 0951 - 51 93 231 0 | bamberg@von-poll.com

Bei uns profi tieren Sie von:
• einer hervorragenden Marktkenntnis
• der Erzielung eines bestmöglichen Verkaufspreises
•  einer Bewertung durch geprüfte freie Sachverständige für 

Immobilienbewertung (PersCert®)
• Vermittlungsleistungen auf kontinuierlich höchstem Niveau

Ihre Immobilienspezialisten

KUNST & KULTUR
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Literatur. Eine Neuauflage für den Oberbürgermeister: Der Bamberger Mundart-
dichter Gerhard C. Krischker hat sein Buch „Die schönsten Bamberger Sagen und 
Legenden“ aus dem Jahr 2002 neu aufgelegt und ein Exemplar an Oberbürger-
meister Andreas Starke übergeben. In Bamberg gibt es unzählige geheimnisvolle 
Orte, um die sich schaurige, geheimnisvolle Sagen und Legenden ranken. In dem 
rund 100-seitigen Büchlein hat Krischker zahlreiche Sagen und Legenden zusam-
mengetragen, viele befassen sich mit der Heiligen St. Kunigund.

Sagen und Legenden  
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VHS BAMBERG STANDT
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Wo stehen denn hier die eBooks? Die virtuelle Zweigstelle 
der Stadtbücherei entdecken (8117) 
Do, 16.01., 16.00 – 17.30 Uhr

FÜHRUNG (Anmeldung erforderlich)

Salvador Dalí und die Biblia Sacra.  
Eine Gesamtinterpretation (6016) 
Do, 09.01., 18.00 – 19.30 Uhr, 6 x, Altes E-Werk

Tanzworkshop Paso Doble (4860) 
Fr, 10.01., 18.00 – 21.15 & Sa, 11.01., 10.00 – 14.30 Uhr,  
Altes E-Werk

Contact Improvisation  
für Personen mit Vorkenntnissen (4889) 
Fr, 10.01., 18.30 – 20.00 Uhr, 5 x, Hainschule

Digitales Fotolabor.  
Bildbearbeitung am eigenen Notebook (6155) 
Mo, 13.01., Mi, 15.01. & Mo, 20.01, 18.30 – 21.30 Uhr,  
Altes E-Werk

Ayurvedisch fasten und reinigen (4053) 
Mi, 15.01., 18.30 - 20.30 Uhr, Altes E-Werk

Stimmworkshop – auf der Suche nach dem eigenen Klang. 
Halsschmeichler – Wellness für die Stimme (6684) 
Sa, 18.01., 09.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00 Uhr,  
Altes E-Werk

Japanischer Tanz  (No-Theater) (6014) 
Sa, 18.01., 10.00 – 13.00 Uhr, Altes E-Werk

Das große Krabbeln (6169) 
Sa, 18.01., 10.00 – 14.00 & Sa, 01.02., 10.00 – 12.30 Uhr,  
Altes E-Werk

Portraitfotografie im Museum (6156) 
Sa, 18.01., 12.00 – 16.00 & Di, 21.01., 18.30 – 21.30 Uhr, 
Altes E-Werk

Einführung in japanische Teewege: 
Senchado bzw. Sencha-Tee-Weg (6015) 
Sa, 18.01., 14.30 – 17.00 Uhr, Altes E-Werk

KURSE (Anmeldung erforderlich)

Infos & Anmeldung
VHS-Sekretariat 
Altes E-Werk · Tränkgasse 4 
Tel.: 0951 87-1108  
Fax: 0951 87-1107 
www.vhs-bamberg.de

Montag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 17.00 Uhr 
(in den Ferien bis 16.00 Uhr) 
Di, Mi, Fr 09.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.30, 
 14.00 – 16.00 Uhr 

      Jederzeit online       
 anmelden mit dem  
     Blätterkatalog:  
www.vhs-bamberg.de 
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Spende des Bürgervereins  
Wunderburg

Der Förderverein Volkshochschule 
Bamberg Stadt e.V. freut sich über eine 
großzügige Spende. Bei seiner Ad-
ventsfeier hat Erster Vorsitzender Dieter 
Gramß vom Bürgerverein Wunderburg 
einen Scheck über 1.000 Euro überge-
ben. VHS-Leiterin Dr. Anna Scherbaum 
nahm ihn stellvertretend für den Förder-
vereinsvorsitzenden Bürgermeister  
Dr. Christian Lange entgegen. „Im 
Namen des gesamten Fördervereins be-
danke ich mich sehr herzlich für diese 

willkommene Unterstützung“, so Dr. Scherbaum. Gramß hatte 
zuvor im Beisein des Bamberger Christkinds Anna-Carina 
Stolze die frohe Botschaft verkündet, dass der diesjährige 
Tombola-Erlös während der Kirchweih wieder sehr zufrieden-
stellend war – und dadurch die Spende möglich wurde. 

Wollen auch Sie spenden oder Mitglied im Förderverein wer-
den? Die Beitrittserklärung sowie mehr Informationen erhalten 
Sie unter www.vhs-bamberg.de/foerderverein oder in unserem 
Sekretariat.

Sie brauchen noch ein 
Geschenk in letzter Minute? 
Wir haben das Passende 
für Sie: den VHS-Gutschein. 
Er ist drei Jahre lang gültig, 
die Höhe legen Sie selbst 
individuell fest.

Jetzt schnell vorbeikom-
men: Das Sekretariat hat 
heute, Freitag, 20. Dezem-
ber, noch bis 12.30 Uhr für 
Sie geöffnet.

FÖRDERVEREIN LAST-MINUTE-GESCHENK

VORTRÄGE (ohne Anmeldung)

Wer hat das Bamberger Rauchbier erfunden?  
Referent Matthias Trum, Diplom-Braumeister (Schlenkerla) 
Di, 07.01, 19.00 Uhr, Altes E-Werk, Großer Saal

Luitpoldschule, Elektrizitätswerk und Schlachthof.  
Die Bauten Hans Jakob Erlweins 
Vortragsreihe zur Neuerscheinung von „Die Kunstdenkmäler 
von Bayern. Stadt Bamberg – Theuerstadt“ 
Referent Dr. Peter Ruderich, Kunsthistoriker 
Di, 14.01., 19.00 Uhr, Altes E-Werk, Großer Saal

Ringvorlesung „Buchkultur im digitalen Zeitalter“ 
In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Britische Kultur,  
der Staatsbibliothek, der Universitätsbibliothek und der  
Stadtbücherei

Warme Füße und frische Tinte.  
Karl Marx im Lesesaal des British Museum 
Referent Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider,  
Direktor der Universitätsbibliothek Leipzig 
Moderation: Dr. Anna Scherbaum 
Do, 09.01., 18.00 Uhr, Luitpoldstraße 19, LU19/00.09 

Lese-, Schreib- und Buchkultur im Wandel der Zeiten. 
Schlaglichter auf 3000 Jahre europäische Medienwelten 
Referentin Prof. Dr. Sabine Vogt, Direktorin des Instituts  
für Klassische Philologie und Philosophie,  
Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
Do, 16.01., 18.00 Uhr, Luitpoldstraße 19, LU19/00.09

 

Während der Weihnachtsferien bis einschließlich 6. Januar finden keine Kurse 

und Veranstaltungen statt. Das Sekretariat ist von Montag, 23. Dezember, bis 

Mittwoch, 1. Januar 2020, geschlossen. Am Donnerstag/Freitag, 2./3. Januar 

ist das Sekretariat von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet. Ab Dienstag, 7. Januar, gelten 

wieder die regulären Öffnungszeiten.
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Advent. DieKrippeausderKirche
St.Michaelkannwiederinden
Räumendesneufertiggestell-
tenInfozentrumsamMicha-
elsbergbesichtigtwerden.Sie
wurdevonDomkapitelmesner
ThomasWerbwiedermitviel
LiebezumDetailaufgebautund
stelltdieNr.34desBamberger
Krippenwegesdar.

DieKrippewurdebereitsvor
mehrals30Jahrendurchdie
„BarmherzigenSchwesterndes
hl.VinzenzvonPaul“,welche
zurdamaligenZeitdenSakral-
dienstaufdemMichaelsberg
innehatten,angeschafftund
gestaltet.Nochbiszum6.
Januar2020istdieKrippeaus
St.MichaelineinemAusstel-
lungsraumdesInfozentrum
Michaelsbergausgestellt.

ImneuenInfozentrumgibtes
auchvielWissenswertesüber
dieGeschichtedesehemaligen
KlostersunddenheiligenOtto,
eininteraktivesModellvom
MichaelsbergundEindrücke
ausderKirche.DerEingang
zumInfozentrumunddem
BambergerStiftsladenmitCafé
befindetsichimInnenhofder
KlosteranlageSt.Michael.Die
Öffnungszeitensindvon11.00
Uhr–16.00Uhr,außermitt-
wochs.

Lesung „Bergkristall“  
von Adalbert Stifter
NebendemBesuchderKrippe
habenBesucherdiedieMög-
lichkeitzwischendenJahren
miteinerbesonderenLesung
dieWeihnachtszeitausklingen
zulassen.DerSchauspielerAn-

dreasUlichliestdieweihnacht-
licheErzählungvonAdalbert
Stifter:„Bergkristall“.

AmHeiligenAbendgeraten
imHochgebirgezweiKinderin

einenSchneesturmundverir-
rensich.Immertiefergeraten
KonradundseineSchwester
SusannahineinindieFels-und
EiswüstederGletscherwelt,
ihreSpurenverschwindenunter
tiefemSchnee,undeswird
vonStundezuStundeunwahr-
scheinlicher,dasssiejemals
wiedergefundenwerden.Auf
ergreifendeWeiseschildert
AdalbertStifterdieNaturgewal-
ten,vondenendieKinderinder
Bergweltfestgehaltenwerden,
ohnedassdiesejedochinjener
außergewöhnlichenChristnacht
denMutunddasGottvertrauen
sinkenlassen.

Stadtbücherei. Rechtzeitigzuminterna-
tionalenTagderarabischenSprache
erweitertdieStadtbüchereiaufInitiative
vonStadträtinKikiLaaserihrenBestand
anarabischsprachigerLiteratur.Inder
AuswahlsindKinderbücherundRomane
ausderarabischenWeltgenausozufinden
wieÜbersetzungenwestlicherAutorenins
Arabische.

IndasneueAngebotwurdenmehrals2.300
Euroinvestiert.EinbesondererDankgilt
dabeidenSpendern,dierunddieHälftedes
GeldeszumProjektbeigesteuerthaben.Es
sinddiesderBürgervereinBambergMitte,
diebeidenSoroptimistenClubs„Bamberg
Kunigunde“und„WildeRose“,dieStadt-
ratsfraktionGrünesBamberg,Elisabeth
Henninger-OuhibvomSIClubWildeRose
sowiedasSozialreferatderStadtBamberg.
DieandereHälftedesSonderetatssowiedie

ausleihfertigeBearbeitungdesneuen
BuchangeboteshatdieStadtbücherei
BambergausihremLektorat„Asylo-
thek“bestritten.

DieBuchauswahlrichtetsichandie
gewachsenearabischsprachigeBe-
völkerungBambergs,bietetaberauch
denStudierendenderOrientalistik
vielLesestoff.DiezuständigeLek-
torin,Dipl.Bibl.StefanieRichterist
sichsicher:„Mitdiesemkleinenaber
feinenAngebotleistetdieStadtbüche-
reieinenwichtigenBeitragzurge-
lingendenIntegrationundMigration
vonBürgernausarabischsprachigen
Kulturen.“EinenÜberblicküberdas
neueAngebotfindetsichimOnlineka-
talogderStadtbüchereiunter
https://bit.ly/2rDZa3Uund
https://bit.ly/2sfzFWx.

Besinnliche Zeiten auf dem Michaelsberg 
KrippeausSt.MichaelundLesungmitAndreasUlich

Stadtbücherei erweitert Bestand  
an arabischsprachiger Literatur
Über70neueRomaneundKinderbücherabsofortausleihbar
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Lesung „Bergkristall“

Wann:Sonntag,den29.12.2019
Wo:ImInfozentrumderehem.KlosteranlageamMichaelsberg
Beginn:17.00Uhr
Kartenverkauf:anderAbendkasseoderunter095187-2416oder-2419
Einlass:16.45Uhr
DerEintrittspreisbeträgtfürErwachsene12,00Euro,fürStudenten(gegenVorlageeinesAusweises)und
Kinder10,00Euro.TicketserhaltenSieunterTel.095187-2416oder-2419oderanderAbendkasse.
FürdasleiblicheWohlistmitWeinausschank,GlühweinundWeihnachtsgebäckbestensgesorgt.
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Kunstausstellungen. „Annäherungs-
versuche“ – so lautet der Titel eines 
hochkarätigen Kunstbandes, das Heraus-
geber Prof. Dr. Bernd Goldmann, früherer 
Direktor des Internationalen Künstler-
hauses Villa Concordia, jetzt Oberbür-
germeister Andreas Starke vorstellte. 
Der Untertitel „20 Jahre Kunst am coe“ 
weist auf den Inhalt hin: Seit 20 Jahren 
finden am collegium oecumenicum, dem 
internationalen interkonfessionellen 
Studentenwohnheim in der Josef-
Kindshoven-Straße 5, Ausstellungen 
zeitgenössischer Künstlerinnen und 
Künstler statt. 

DasBuchpräsentiertsämtli-
cheAusstellungenderletzten
zweiJahrzehnteimcollegium

oecumenicumunddieKünstler.
HerausgeberistProf.Dr.Bernd
Goldmann,dermitPfarrerHans
Roser,demIdeengeberund
GründerdesCollegiumOecu-
menicum,dieAusstellungsrei-
heetabliertundin20Jahren
insgesamt20Ausstellungen
imStudentenwohnheimaufdie
Beinegestellthat.

MitThomasDuttenhoeferstellt
indiesemWintersemesterein
renommierterBildhauerund
MalerseineWerkeimcollegi-
umoecumenicumaus.Seine
Schauheißt„AdFontes“,wasso
vielheißtwie„zudenQuellen“.
Ausgestelltsindgroßformatige

Kohle-ArbeitenaufPapier.Be-
einflusstdurchseinenZivildienst
ineinemPflegeheimsetztesich
DuttenhoefermitdemMen-
schenbildunddessenVergehen
auseinander.DieSchauistnoch
biszum31.Januar2020imEin-
gangsbereichundderKapelle

imcoezusehen.

DasBuchistfür28Euroim
coeundbeiMatthiasHonold
(Zentralarchiv/Bibliothek)zu
erwerbenundkannimBuch-
handelbestelltwerden(ISBN:
978-3-947552-09-2).

KUNST & KULTUR

Ausstellung. Die Städtepartnerschaft 
zwischen Bamberg und Prag I gedeiht auf 
vielen Ebenen. Den jüngsten Impuls setzt 
Alan Pajer, einst Hoffotograf von Václav 
Havel. Nach einer Ausstellung über den 
Poeten auf dem Präsidentenstuhl, gezeigt 
in Bamberg vor zwei Jahren, beglückt er 
die Domstadt mit einer weiteren Bilderflut 
im Stadtarchiv. Eingefangen ist die Prager 
Burg, imposant über der Metropole 
thronend. Die Ausstellung spiegelt ihre 
Funktion: aus jedem Winkel spricht Größe, 
die ideale Schaltzentrale für Staaten-
lenker. 

BeiderVernissageam12.De-
zemberlobteBürgermeisterDr.
ChristianLangedieZusammen-
arbeitderPartnerstädteinden
BereichenBildung,Sportund

Kulturundbegrüßteessehr,
dassauchSchülerinnenund
Schülerangehaltenwürden,
diePartnerschaftzuleben.Zu
wertenseidiesalsBeitragfür
die„guteIdeeEuropa“.Stadtrat
PetrBurgrhobdieQualitätder
Partnerschafthervor:Siesei
keinezwischenInstitutionen,
sonderneinezwischenMen-
schen,dieinBambergundPrag
zuhausesind.
„DiePragerBurgvonTGMbiszu
VáclavHavel“lautetdergenaue
TitelderAusstellung.Mit„TGM“
istTomášGarrigueMasaryk
gemeint,ersterPräsidentder
TschechoslowakischenRepublik.
ErbautedieKasernederÖster-
reicherzumSitzderRegierung

aus.Havel,soerläutertePajer,
wareseinAnliegen,dieAnlage
wiederindenZustandzuverset-

zen,wiesieMasarykverlassen
hat,wasermitgroßerVitalität
betriebenhabe.

Prager Burg im Stadtarchiv 
AusstellungüberdasimposanteMachtzentrum
dertschechischenHauptstadt

Das Buch zum Jubiläum 
BerndGoldmannpräsentiertKunstbandüber20JahreAusstellungenimcollegiumoecumenicum

Die Gartenanlagen der Prager Burg sind unter Václav Havel angelegt worden. 
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Kultur. Nach zwei Jahren erhält Christiane Wendenburg einen unbefristen 
Vertrag als Dombergkoordinatorin. Die studierte Christliche Archäologin und 
Kunstgeschichtlerin ist zugleich Geschäftsführerin des Vereins „Freundeskreis 
der Museen um den Bamberger Dom“. Das Kerngebiet von Christiane Wenden-
burg ist die Vernetzung der Kulturinstitutionen rund um den Dom. Dabei geht 
es um gemeinsame Forschungsprojekte, Öffentlichkeitsarbeit und Angebote. 
Beispiele sind die beliebten mittäglichen Kunstsnacks, das Domberg-Ticket 
oder der internatione Museumstag.

Christiane Wendenburg bleibt 
Dombergkoordinatorin 
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DieAusstellung  
„Die Prager Burg von TGM bis zu Václav Havel“ 

…istvorerstbis17.Januar2020imStadtarchivzusehen.Das
Stadtarchivistmontagsundmittwochsvon8bis16Uhr,dienstags
unddonnerstagsvon8bis18Uhrsowiefreitagsvon8bis14.30Uhr
geöffnet.WährendderWeihnachtsferienhältdasStadtarchivseine
Pfortenam23.Dezembersowieam2.und3.Januar2020offen.
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Silvester. WieinjedemJahr
weistdieStadtBambergaufdie
speziellenörtlichenRegelungen
zumVerbotvonSilvesterfeu-
erwerkhin.Einkomplettes
AbbrennverbotfürFeuerwerks-
körpergiltaufdemDomplatz,
aufdemMichaelsbergundauf
derAltenburg.Wasmanche
abervielleichtnichtwissen:
LautBundesgesetz(§23Abs.

1der1.Sprengverordnung)ist
dasAbbrennenpyrotechnischer
Gegenständegrundsätzlich
inunmittelbarerNähevon
Kirchen,Krankenhäusern,
Kinder-undSeniorenheimen
sowiebesondersbrandempfind-
lichenGebäudenoderAnlagen
verboten.

DasVerbotumfasstdenGe-

brauchjedwederArtpyrotech-
nischerGegenständeauföf-
fentlichenStraßenoderPlätzen
anallenStellen,vondenenaus
diegenanntenÖrtlichkeitenin
Brandgeratenkönnten.Solche
Feuerwerkskörper,besonders
wennsievonmindererQualität
sind,erhöhendasRisikoerheb-
lich,dasshistorischerGebäude-
bestandinFlammenaufgehen
könnte.MitdemVerbotsoll
außerdemderAndachtvon
KirchenbesuchernunddemRu-
hebedürfniskrankerundalter
Menschenentsprochenwerden.
AuchsollenKindernichteinem
plötzlicheinsetzendenLärm
ausgesetztwerden.

Michaelsberg gesperrt 
Wiebereitsindenvergangenen
JahrenwirddieBürgerspital-
stiftungdieZugängezumMi-
chaelsberginderSilvesternacht
fürdieÖffentlichkeitsperren.
ZutritthabenlediglichBesucher
derdortansässigenGastrono-
mie,desTheaters,desMuse-
umsunddesSeniorenheims.
DieStiftungunddieStadt
BambergbittenumVerständnis
fürdieseMaßnahme,durch

dieindenvergangenenJahren
größereSchädenverhindert
werdenkonnte.

DiePolizeiwirdauchindiesem
Jahrwiederverstärktentspre-
chendeKontrollendurchführen.

AuchHausbesitzerkönnen
übrigenseinenBeitragzurGe-
fahrenminderungleisten,indem
siez.B.alleGebäudeöffnungen
gutverschließen,mögliches
Brandgut(etwadürresLaubin
Dachrinnen)reduzierenoder
entfernenundregelmäßigkon-
trollieren.

Böller nur am 31.12.  
und 01.01. erlaubt
DasOrdnungsamtweistferner
daraufhin,dasspyrotechni-
scheGegenständederKlasse
II(Kleinfeuerwerke)nurinder
Zeitvom29.12.–31.12.2019und
nuranPersonenüber18Jahre
verkauftwerdendürfen.Rake-
tenundKracherdürfennurin
derZeitvom31.12.2019biszum
01.01.2020abgebranntwerden.
MinderjährigenPersonenist
dasAbbrennenvonKleinfeuer-
werkengänzlichverboten.

Klimaschutz. DieStadtBamberg
setztaufenergiesparendeLED-
Ampeln,undderZweckverband
BerufsschulenStadtundLand-
kreisBambergsaniertineffizi-
enteWarmwasserbereitungsan-
lageninderDreifachsporthalle.
Beidessindressourcen-und
umweltschonendeProjekte,die
durchdieKommunalrichtlinie
imRahmenderNationalen
Klimaschutzinitiative(NKI)des
Bundesumweltministeriums
(BMU)gefördertwerden.Florian
Pronold,Parlamentarischer
StaatssekretärbeimBMU,hat
AnfangDezemberOberbür-
germeisterAndreasStarke
undStv.LandratRüdigerGerst
Klimaschutz-Zertifikateüber
dieTreibhausgaseinsparungen
übergeben,diedurchdiebeiden
Sanierungenerzieltwerden.

FlorianPronold:„Dieerfolgreich
abgeschlossenenSanierungen
zeigen,dasssichdieStadtund
derLandkreisBambergaktivfür
denKlimaschutzengagieren.
EsistnichtdasersteMal,dass
BambergKlimaschutzprojekte
mitUnterstützungdurchdas
Bundesumweltministerium
durchgeführthat.Stadtund
Landkreishabenerkannt,dass
solcheProjektenichtnurdas
Klimaschonen,sondernauch
denkommunalenHaushalt
entlasten.“

DieSanierungderLichtsignal-
undWarmwasserbereitungs-
anlagenwirdzueinerCO2-Min-
derungvonrund188Tonnenin
dennächsten20Jahrenführen.
DieStadtBambergundder
ZweckverbandBerufsschulen

StadtundLandkreisBamberg
leistendamiteinenwichtigen
BeitragzumKlimaschutzvorOrt
undsenkendieEnergiekosten.
DieGesamtausgabenderbeiden
Projektebetrugeninsgesamt
rund220.000Euro,dasBundes-

umweltministeriumunterstützte
dieVorhabenmitrund85.000
Euro.Seit2008sindinBamberg
ausderNationalenKlimaschut-
zinitiative(NKI)insgesamt62
Projektemitknapp2,4Millionen
Eurobewilligtworden.

188 Tonnen CO2-Einsparung 
FlorianPronoldüberreichtKlimaschutzzertifikate
anOberbürgermeisterAndreasStarke

Damit Silvester nicht zur Katastrophe wird
AbbrennverbotefürFeuerwerkskörperamDomplatz,aufderAltenburgundamMichaelsberg
–abernichtnurdort!

Staatssekretär Florian Pronold (2.v.l.) überreichte OB Starke das Klimazertifikat.  
Links Stv. Landrat Rüdiger Gerst, rechts MdB Andreas Schwarz.
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Welterbe. Am 1. Dezember 2019 wur-
de im Zentrum Welterbe die Stelle 
der wissenschaftlichen Volontärin 
neu besetzt. In den kommenden 
zwei Jahren wird Hannah Gröner 
das Team bei der Durchführung 
der aktuellen Welterbe-Projekte 
unterstützen und dabei Einbli-
cke in die Struktur, Organisation 
und Verfahren der kommunalen 
Verwaltung erhalten. Nach dem 
Abschluss ihres Masterstudiums 
an der Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen im diesem Jahr freut sich 
die aus Baden-Württemberg stam-

mende Volontärin auf die vor ihr liegende neue Aufgabe. Besonders aufgrund 
der vielfältigen Tätigkeiten, die der zentralen Koordinierungsstelle bei der 
Umsetzung der UNESCO-Welterbekonvention zuteilwerden, verspricht sie sich 
zwei spannende, kommunikative und lehrreiche Jahre.

Neuzugang beim  
Zentrum Welterbe 

NACHHALTIGKEIT
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Denkmalpflege. „Endlich gibt es eine 
echte Perspektive zur Beseitigung des 
Schandflecks in der Oberen Sandstraße 
20“, sagte Oberbürgermeister Andreas 
Starke nach einem erfolgreichen Notarter-
min. Durch intensive und harte Verhand-
lungen hat sich die Stadt das Recht zum 
Erwerb des Einzeldenkmals gesichert. 
Der Stadtrat hat in seiner Vollsitzung am 
11. Dezember grünes Licht für den Ankauf 
zum Preis von 550.000 Euro gegeben.  

InderÖffentlichkeitundim
Stadtrathatteeszuvorintensive
Diskussionenüberdenbaufälli-
genZustanddesHausesinder
OberenSandstraße20gegeben.
Kritikgabesvorallemander
Vorgehensweisederbisherigen
EigentümergesellschaftDolphin
Capital166.ProjektGmbH&
Co.KG.DieStadtBamberg
hatteschließlicham31.Juli
zurAbwehreinererheblichen
GefahrfürLebenundGesund-

heitgegenüberdemBetreiber
desKellerlokalseineNutzungs-
untersagungmitSofortvollzug
aussprechenmüssen.MitNot-
sicherungsmaßnahmenwurde
dieEinsturzgefahrbeseitigt.
WährendderSandkirchweih
musstenaufwendigeSchritte
durchgeführtwerden,umdie
Besucherzuschützenunddie
allgemeineSicherheitundOrd-
nungzugarantieren.Auchein
Instandhaltungsgebotundweite-
reZwangsmaßnahmenwurden
diskutiert.

„NachdemsichdieLagedrama-
tisierthat,hatsichdieStadtspit-
zeentschieden,zeitnaherneut
GesprächemitderEigentümer-
gesellschaftzuführen,umeinen
Kaufauszuloten“,soderOber-
bürgermeister.Dieursprüng-
lichenKaufpreisvorstellungen
konntenaufdemVerhandlungs-

wegvon1,3MillionenEuromehr
alshalbiertworden:Oberbür-
germeisterAndreasStarke:„Da-
mitistendlichderWegfrei,um
daseinsturzgefährdeteDenkmal
zuretten.DasGebäudestehtan
einersehrsensiblenStelleim
HerzendesWelterbesundmuss
unbedingterhaltenundsaniert
werden.“

„DiekonsequenteLinieund
entschlosseneHaltungder
StadtBambergzahltsichjetzt
aus“,bekräftigtBaureferent
ThomasBeese.Starkeerläu-
tertzudem,dassbeimAnkauf
undderSanierungauchüber
eineLösungmiteinerStiftung

nachgedachtwerde:„Angesichts
desfinanziellenUmfangsderzu
erwartendenMaßnahmenmüs-
sennunalleOptionenüberprüft
werden.Entscheidendistaber
zunächst,denEigentumswech-
selerfolgreichzugestaltenund
dieGunstderStundezunutzen“,
soStarke.DanachwerdedieSa-
nierungsstrategiesorgfältigent-
wickeltundmitallenBeteiligten
transparentberaten.DerOBwill
auchdie„2.Dolphin-Baustelle“
lösen:„NachdemdasRechts-
geschäftzurOberenSandstraße
20nunintrockenenTüchernist,
wollenwirversuchen,denAn-
kaufderRotenOchseninsAuge
zufassen.“

Bamberg plastikfrei. ImRahmendes
SchülerwettbewerbsKunststoff-
verpackung„Nein,Danke?!“der
Bundeszentralefürpolitische
Bildungbeschäftigtesichdie4.
KlassederDomschuleintensiv
mitdemThemaPlastikmüll.
IngemeinsamenAktionenmit
demBundNaturschutzunddem
UmweltamtderStadtBam-
berglerntendieSchülerinnen

undSchülerunteranderem
WissenswerteszumThema
Umweltbelastung,Recyclingund
Plastikvermeidung.Sover-
suchteneinzelneGruppender
SchulklassezumBeispielfür
eingemeinsamesFrühstückin
verschiedenenGeschäftenund
aufdemMarktderBamberger
Innenstadtmöglichstverpa-
ckungsfreieinzukaufenund

verglichenimAnschlussihre
Einkäufe.

FürdenWettbewerberstellten
dieSchülerinnenundSchüler
Infotafelnzuverschiedenen

Themen.
Auchdie
Initiative
„Bamberg
plastikfrei“wur-
deineinerInfotafelbehandelt.

OB Starke: „Der Weg zur 
Rettung ist frei“
StadtBambergerwirbtdasEinzeldenkmal
ObereSandstraße20

Projekt zu Plastikvermeidung an der Domschule  
InfotafelnimRahmendesWettbewerbsKunststoffverpackung„Nein, Danke?!“

NACHHALTIGKEIT

Am 16. Dezember wurde die mit der Eigentümerin vereinbarte Kaufoption wahrgenom-
men und durch die Unterschriften von OB Andreas Starke und Notar Dr. Jens Eue (r.) 
notariell besiegelt.
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Mehrwegbehälter 
willkommen

plastikfrei

Einladung zur Bürgerkonferenz 
„Bamberg plastikfrei“ 
Am14.Januar2020um18.00Uhr
imGrünenSaalderHarmonie 

Bamberg plastikfrei. Die Initiative „Bamberg plastikfrei“ wurde im September 2019 
von Oberbürgermeister Andreas Starke ins Leben gerufen und hat das Ziel, unnöti- 
gen Plastikmüll im Stadtgebiet zu reduzieren und ein Umdenken im Umgang mit 
Kunststoffverpackungen zu bewirken. Eine „plastikfrei(er)e“ Stadt ist dabei ein 
sehr ehrgeiziges Vorhaben und kann nur gemeinsam und unter Beteiligung von 
möglichst vielen Akteuren bewältigt werden. Im Rahmen einer ersten Bürgerkon-
ferenz zu „Bamberg plastikfrei“ soll ein Überblick über die Problematik von Plas- 
tikmüll in der Stadt Bamberg gewonnen werden. Die Stadt Bamberg lädt deshalb 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am 14. Januar 2020 um 18.00 Uhr in 
den Grünen Saal der Harmonie (Schillerplatz 5) zur Bürgerkonferenz „Bamberg 
plastikfrei“ ein.

Es gibt bereits jetzt schon zahlreiche Ansätze und Initiativen in Bamberg, die sich 
dem Thema Plastikmüll angenommen haben und lokal einen Beitrag zum Um- 
weltschutz leisten. Die Bürgerkonferenz unter der Moderation von Marcus Appel 
(Radio Bamberg) mit Oberbürgermeister Andreas Starke möchte die verschiedenen 
Ansätze der Plastikvermeidung vernetzen und Ideen und Anregungen sammeln.
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NACHHALTIGKEIT

Denkmalpflege. Sie hat mit großem 
Sachverstand und viel Liebe zum Detail 
das Anwesen am Oberen Stephansberg 
1 saniert und sich damit den mit 5.000 
Euro dotierten Förderpreis der Stiftung 
Weltkulturerbe Bamberg mehr als 
verdient: Die Architektin, Bauherrin und 
Denkmalpflegerin Marion Zachert hat das 
„Haus zur Goldenen Wappe“ innerhalb 
knapp eines Jahres behutsam, aber 
mit großer Leidenschaft saniert. Dafür 
erhielt sie nun den Förderpreis 2019 zur 
Erhaltung historischer Bausubstanz der 
Stiftung Weltkulturerbe Bamberg. 

OberbürgermeisterAndreas
StarkelobtealsVorsitzender
desStiftungsvorstandsdenIde-

enreichtumunddasgroßartige
EngagementderArchitektin:
„DemWeltkulturerbeBamberg
bleibtdankIhrerLeistungein
kulturhistorischwertvollesGe-
bäudeerhalten“,soStarke.

DasEinzeldenkmalOberer
Stephansberg1,derehem.
ChorherrenhofvonSt.Stephan,
istseit1978imBesitzder
FamilieZachert,seit2017sind
MarionundMichaelZachertin
denGesamtbesitzgekommen
undhabendieSanierungdes
imposantenEinzeldenkmalsin
Angriffgenommen.DieAußen-
fassadestrahltinSiena-Rotund

indenInnenräumenwurdendas
imposanteTreppenhaus,das
Wappen,dieStuckdeckensowie
Türblättermustergültigrestau-
riert.Undschließlichkonnte
imRahmendesBamberger
ModellsderStiftungWeltkul-
turerbedieRestaurationzweier
besondereArchitekturteile,
nämlichdasnamengebende
WappenüberdemEingangs-
bereichsowiedieSonnenuhr
imInnenhof,denkmalgerecht
instandgesetztwerden.
Dankenswerterweisebekam
dieBauherrinvonvielenStellen
finanzielleUnterstützung:von
derStiftungWeltkulturerbe
Bamberg,derOberfranken-
stiftung,demBayerischen

LandesamtfürDenkmalpfle-
gesowiederBayerischen
Landesstiftung.„Nebenden
zahlreichernUnterstützern
giltmeinbesondererDank
auchdenFachplanernundden
beteiligtenHandwerkern–sie
allezusammenhabeneinfach
einetolleArbeitgeleistet“,
betonteMarionZachertinihrer
Dankesrede.

DasErgebnisdieserArbeitkann
sichwirklichmehralssehen
lassen:Das„HauszurGoldenen
Wappe“belebtdasEnsemble
amStephansbergundwertet
diedirekteUmgebungrundum
dieStephanskirchewunderbar
auf.

Denkmalpflege der Extraklasse 
FörderpreisderStiftungWeltkulturerbeBamberg
fürdieSanierungdes„HauszurGoldenenWappe“

Umwelt-Termine
Gelber Sack
23.12. Bezirk 4–6
24.12. Bezirk 10–12
30.12. Bezirk 1–3
31.12. Bezirk 7–9

Altpapier
23.12. Bezirk10
24.12. Bezirk11
27.12. Bezirk12
31.01. Bezirk1
02.01. Bezirk2
03.01. Bezirk3

Kostenlose Energieberatung  
durchdieKlima-undEnergieagenturinZusammenarbeitmitdem
VereinEnergieberaterFrankene.V.
Jeden Mittwoch, 12.00 Uhr – 18.00 Uhr
Anmeldung: Tel. 0951 87-1724 oder 0951 85-554

Prägendes Baudenkmal am Stephansberg: Das „Haus zur Goldenen Wappe“.

Freuten sich über das frisch sanierte Kleinod am Oberen Stephansberg: (v.l.n.r.):  
Dr. Hans-Werner Cieslik, Geschäftsführer Robert Bosch Stiftung GmbH, Kuratoriumsmit-
glied der Stiftung Weltkulturerbe Bamberg, Michael Stoschek, ehem. Kuratoriumsmit-
glied der Stiftung Weltkulturerbe Bamberg, Dr. Günther Beckstein, Ministerpräsident 
a. D., Kuratoriumsmitglied der Stiftung Weltkulturerbe Bamberg, Oberbürgermeister 
Andreas Starke, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Weltkulturerbe Bamberg, Michael 
Zachert, Marion Zachert, Preisträgerin Förderpreis 2019, Heidrun Piwernetz, Regierungs-
präsidentin von Oberfranken, Kuratoriumsmitglied der Stiftung Weltkulturerbe Bamberg, 
Ulrich Bauer-Bornemann, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Weltkulturerbe 
Bamberg.
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DieStadtBamberghateineVerordnungerlassen,dievorschreibt
beiSchnee-,Reif-undEisglättetäglichab07.30bis20.00Uhr
Wegemitgeeigneten,abstumpfendenMittel,wiez.B.Splittzu
bestreuen.DasUmweltamtempfiehltaußerdem,Streusalzäußerst
sparsamzuverwenden,daesschädlicheAuswirkungenaufBöden
undGrundwasserhat.AuchTierekönneninFolgevonStreusalz
anentzündetenPfotenleiden,undanGebäudenmitNatursockel
könnenteureSchädenentstehen.

VieleEinzelhändlerbietenmittlerweileumweltfreundlicheAlter-
nativenzumStreusalzan.Salzfreie,abstumpfendeMittelsindmit
demUmweltzeichen„BlauerEngel“ausgezeichnet.

Das Umweltamt antwortet:
Worauf sollte beim Salzstreuen geachtet werden?

Bürger fragen:
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Rettungswesen. Anfang Dezember 
starteten in Bayern die sogenannten 
„2c-Maßnahmen“ der Notfallsanitäter. 
Damit ist es ihnen erlaubt, eigenständige 
ärztliche Maßnahmen durchzuführen, 
ohne dass ein Notarzt vor Ort sein muss.  

ZumBeispieldürfendieNot-
fallsanitäterbeiPatienten,die
eineunkomplizierteVerletzung
amBeinoderArmerleiden,ein
Schmerzmittelverabreichen,
umdenTransportinKlinikso
schonendwiemöglichfürden
Patientengestaltenzukönnen.
ZumeinenkannsomitPatienten
beileichterenErkrankungen
oderVerletzungenschnellerund
zielführendergeholfenwerden.
ZumanderenstehtderNotarzt
dannfürschwerererkrankte
PatientenzurVerfügung.Die
2c-Maßnahmensteigernalso
dieVersorgungsqualitätfürdie
Notfallpatientenenorm.

DieerstendelegiertenNot-
fallsanitäterinBamberg-
ForchheimsindJürgenSchütz
vomArbeiterSamariterBund

(ASB),ThomasStemper
sowieÖnderSentürk
vomBayrischenRoten
Kreuz(BRK)Bamberg
undForchheim,Rene
RebhanvonderJohan-
niter-Unfall-Hilfe(JUH)
undMarcoHutzlervom
MalteserHilfsdienst
(MHD).ImRahmender
Verbandsversammlung
desZweckverbands
fürRettungsdienst
undFeuerwehrwehr-
alarmierung(ZRF)
überreichteDr.Jochen
Peter,Ärztlicher
LeiterRettungsdienst
Bamberg-Forchheim,
ihneneineDelegations-
urkunde.

Oberbürgermeister
AndreasStarke(Stadt
Bamberg)unddieLandräte
JohannKalb(LandkreisBam-
berg)undDr.HermannUlm
(LandkreisForchheim)gratu-
liertendenfünfMännern,die
stellvertretendfürrund70im

Zweckverbandsgebietihreneue
Aufgabeübertragenbekommen
haben.Oberbürgermeister
Starke,derzeitVerbandsvor-
sitzenderdesZRF,brachtees
dabeiaufdenPunkt:„DieNot-
fallsanitätermitihrerbesonde-

renQualifikationwerdenschon
baldeinwichtigerBausteinder
Rettungskettesein.Siesorgen
dafür,dassNotfallpatienten
schnelleundZielgerichteteHil-
febekommen,auchwennkein
NotarztvorOrtseinkann.“

Schulen. Der Zuwachs an Schülerinnen 
und Schülern an den Bamberger Grund- 
und Mittelschulen stellt die Stadt als 
Sachaufwandsträger vor große Heraus-
forderungen. Allein an den Grundschu-
len ist die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler seit dem Schuljahr 2016/2017 
um mehr als 150 gestiegen. Im laufen-
den Schuljahr (2019/2020) besuchen 
2.143 Kinder die Bamberger Grund-
schulen und 709 die Mittelschulen. Sie 
verteilen sich auf 104 Grundschul- und 
39 Mittelschulklassen an 13 Schulen mit 
insgesamt 16 Standorten.  

IndenvergangenenJahren
hattendieZunahmenauch
deutlicheAuswirkungenaufdie
ZahlderzubildendenKlas-
sen.Dieslässtsichgutanden
KlassenindenJahrgangsstufen
1/2und3/4zeigen.Während
imlaufendenSchuljahr483.
und4.Klassengebildetwurden,
sindes56indenJahrgangsstu-
fen1und2.DieserTrendsetzt
sichfortundführtzuerhöhten

RaumbedarfenandenSchu-
len.Hinzukommensteigende
BedarfeanganztägigerBildung
undBetreuung.

ImHaushaltderStadtBam-
bergwurdendaherzahlreiche
Maßnahmenverankert,mit
denendieStadtBambergauf
dieHerausforderungreagiert:
SosollenanderRupprecht-
GrundschuleBambergdieers-
tenContainergestelltwerden,
uminnerhalbdernächsten
vierJahreeinedurchgängi-
geVierzügigkeitderSchule
gewährleistenzukönnen.Die

Hugo-von-Trimberg-Grund- 
und Mittelschulekannumzwei
Räumeerweitertwerden,um
denAnstiegderKlassenzum
Schuljahresbeginn2020/2021
aufzufangen.AnderHainschu-
leundanderGrundschule 
Bamberg-Gaustadtkönnen
ebenfallsKapazitätenerweitert
werden,umaufdiesteigende
Schülerzahl,aberauchdie
erhöhtenBedarfederMittags-
betreuungzureagieren.Ander
Grund- und Mittelschule Bam-
berg – Am Heidelsteigwerden
dieContainerfürdenoffenen
Ganztagaufgestockt,ander

Erlöser-MittelschuleBam-
bergsollendlicheinadäquater
RaumfürdasMittagessender
Ganztagsklassenerrichtet
werden.

„AufdieEntwicklungreagiert
dieStadtmitzahlreichen
Maßnahmen,umtrotzder
steigendenSchülerzahlen
einangemessenesAngebot
anGanztagsbetreuungfür
KinderundFamilienaufzubau-
en.Dasgehtnichtvonheute
aufmorgen,sondernisteine
langfristigeAufgabe,ander
wirindennächstenJahrenmit
ganzerKraftarbeitenwollen“,
soBürgermeisterDr.Christian
Lange.ErdanktedemFinanz-
undImmobilienreferenten,dem
StadtratsowiedenVerantwort-
lichensowieallenVerantwort-
licheninSchulverwaltungund
Immobilienmanagement„für
ihrenEinsatzfürdieSchülerin-
nenundSchüler.“

Notfallsanitäter werden gestärkt
NeueQualifikationdesRettungsdienstpersonalsermöglichtmehr
undschnellereMaßnahmenimNotfall

Lange: „Stadt reagiert auf steigende Schülerzahlen“
DeutlicheErhöhungderInvestitionenanGrund-undMittelschulen

LEBEN IN BAMBERG

Info

InsgesamtbeträgtdieInvestitionssumme,dieimstädtischen
HaushaltfürdieBamberger Grund- und MittelschulenzurVerfü-
gunggestelltwurde,knapp1,9 Mio. Euro–unterdemVorbehaltder
GenehmigungdesstädtischenHaushaltsdurchdieRegierungvon
Oberfranken.DiekonkretenbaulichenMaßnahmenführtdasImmo-
bilienmanagementderStadtdurch.

(v.l.n.r.): Landrat Johann Kalb, Dr. Peter Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Bamberg-Forchheim, 
Notfallsanitäter Önder Sentürk (BRK FO, Jürgen Schütz (ASB), Thomas Stemper (BRK BA), Marco 
Hutzler (MHD BA), Rene Rebhan (JUH) Landrat Dr. Hermann Ulm (FO), Oberbürgermeister Andreas 
Starke (BA) bei der Übergabe der Delegationsurkunden im Rahmen der Verbandsversammlung des 
Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehrwehralarmierung (ZRF). 
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Ehrenamt. AmNikolaustagfand
dasDankeschönfestfürEh-
renamtlichedesMiMi-Gesund-
heitsprojekts(„MiMi“–„Mit
MigrantenfürMigranten“)und
EhrenamtlichederFreiwilligen-
agenturCariThekstatt.DasZu-
sammentreffenwurdegenutzt,
umdieZertifikateandieneuen
MiMi-Gesundheitsmediatoren
zuüberreichen.Dafürwaren
eigensOberbürgermeisterAn-
dreasStarkeundGesundheits-

ministerinMelanieHumlins
DeutscheHausgekommen.

EbensowiederLeiterder
CariThek,Dr.Klaus-Stefan
Krieger,würdigtenOber-
bürgermeisterStarkeund
StaatsministerinHumldas
Engagement,dasdieanwesen-
denMiMi-Gesundheitsmedi-
atoren,dieStrickerinnenvom
Projekt„Bambergstrickt“,die
Schülerpaten,dieEhrenamts-

beraterunddieLeihgroßeltern
derCariThekinihrerFreizeit
immerundimmerwiederan
denTaglegen.„UnsereStadt
lebtvondemunermüdlichen
Einsatzunsererehrenamtlich
Engagierten,dennsieunter-
stützenvieleunserBürgerin-
nenundBürgerquerdurchalle
Altersschichten“,unterstrich
OBStarke.

DasMiMi-Gesundheitsprojekt
gibtesinBambergseitfastacht
Jahren.DieInterkulturellen
MiMi-Gesundheitsmediatoren
gebenihrWissenzumBeispiel
überdasDeutscheGesund-
heitssystem,überDiabetes
oderüberKindergesundheitan
LandleuteinihrerMutterspra-
cheweiter.Sokonntenbisheute
über4.000Migrantendurch
270Veranstaltungenerreicht
werden.DieProjektergebnisse

zeigen,dasseshervorragend
fürdieinterkulturelleGesund-
heitsförderunggeeignetist.So
wirdbeispielhaftfürgesund-
heitlicheChancengleichheitund
präventiveAufklärunggesorgt.
UndderPoolanMiMi-Mediato-
rinnenund-MediatoreninBam-
bergisterweitertworden:In
diesemSommerwurdebeider
größtenHitzegeschult,zusam-
mengelerntundpräsentiert.
SeitEndeJuliteilendieelfneu
ausgebildetenMediatorinnen
undMediatorenihrerworbenes
WissenmitTeilnehmernvon
SprachkursenoderBewohnern
vonFlüchtlingsunterkünften.
SprachenwiePersischundIta-
lienischsindhinzugekommen.
Somitstehennuninsgesamt
19verschiedeneSprachenund
16unterschiedlicheGesund-
heits-undPräventionsthemen
zurVerfügung.

Familie. DasBündnis„Ausder
GereuthfürdieGereuth“,das
vomKindergartenSt.Gisela
gemeinsammitiSoe.V.ausder
Baskidhallrealisiertwird,steht
imFinaledesDeutschenKita-
Preisesundistdamitunterden
zehnFinalistendesDeutschen
Kita-PreisesinderKategorie
„LokalesBündnisfürfrühe
BildungdesJahres“.

OberbürgermeisterAndreas
Starkegratulierteherzlich:„Ich
drückenatürlichdieDaumen
dafür,dasssiegewinnen.Doch
allein,sichzudenFinalisten
beimDeutschenKita-Preis
zählenzudürfen,isteinRiesen-
Erfolgundeinewunderbare

Wertschätzungfürihrgroßarti-
gesKonzept.“BesondererDank
geltevorallemderLeiterinder
EinrichtungNadjaHeinbuchund
JannaWolfvoniSoe.V.durch
derenhohesEngagementdies
möglichwurde.

DasBündnishatdieFörderung
vonSelbstwirksamkeit,Gesund-
heitundnachbarschaftlichem
EngagementzumZiel.Partner
sindderKindergartenSt.Gisela
undiSoe.V.

„Nichtfür,sondernmitden
jeweiligenAkteurenistZielund
Motto.“Sosindbeispielsweise
dasKinder-Turnenindergroßen
HalleundeinKochworkshopfür

KinderundElternentstanden.
DiePreisverleihungfürdiefünf

bestplatziertenFinalistenfindet
imMai2020inBerlinstatt.

Mit „MiMi“  
zu mehr Gesundheit 
InterkulturellesProjektinBamberg
sehrerfolgreich

„Wertschätzung für ein großartiges Konzept“
KindergartenSt.GiselaimFinalefürdenDeutschenKita-Preis

LEBEN IN BAMBERG
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Das MiMi-Projekt

DasGesundheitsprojekt„MitMigrantenfürMigranten(MiMi)–
InterkulturelleGesundheitinBayern“wirddurchdasBayerische
StaatsministeriumfürGesundheitundPflegeunddieMSDSHARP
&DOHMEGMBHgefördert.DasEthno-MedizinischeZentrume.V.
führtdasProjektinKooperationmitzahlreichenProjektpartnern
landesweitdurch.ImRahmenderbayerischenGesundheitsinitiative
„Gesund.Leben.Bayern.“stehtMiMifürinterkulturelleGesundheits-
förderungundPrävention.Die15bayerischenProjektstandortesind
RegionAllgäu-Bodensee,Augsburg,Bamberg,Bayreuth,Coburg,
Hof,Ingolstadt,LandsbergamLech,Landshut,München,Nürnberg,
LandkreisPassau,Regensburg,SchweinfurtundWürzburg.

AnsprechpartnerinfürdenProjektstandortBamberg:

YvonneRüttger
StadtBamberg
KoordinationGesundheitsprojekt„MiMi“
Tel.:095187-1446
yvonne.ruettger@stadt.bamberg.de

Die MiMi-Gesundheitsmediatoren bekamen von Oberbürgermeister Starke und der 
bayerischen Gesundheitsministerin Huml feierlich die Zertifikate überreicht. Alle Gäste 
durften sich zudem über ein Geschenk vom Nikolaus, selbstgemachte Weihnachtslecke-
reien und tolle Musik von der Ukahuna-Musikschule freuen.
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STADT & BÜRGERLEBEN IN BAMBERG

Kurz berichtet
Streitschlichter an der Wirtschaftsschule 
Schulen I. SeitdemSchuljahr2016/17gibtesanderGraf-Stauffen-
berg-WirtschaftsschuleeineStreitschlichter-Gruppe.DieStreit-

schlichterhelfenihrenMitschülerinnenundMitschülerndabei,
Konfliktezulösen,bevorLehrerinnenundLehrereingeschaltet
werdenmüssen.DabeikönnenKonfliktparteiendieStreitschlich-
terimmerinderPauseinRaum122aufsuchenodervonLehrern
direktgebetenwerden,aneinerKonfliktlösungmitzuwirken.
SchulreferentBürgermeisterDr.ChristianLangeüberreichtejetzt
denneuausgebildetenStreitschlichternihreZertifikate.

Neuer Konrektor 
Schulen II. StudienratJörgStütz
istderneueStellvertretende
SchulleiteranderderGraf-
Stauffenberg-Realschule(GSR).
SchulreferentBürgermeisterDr.
ChristianLangeüberbrachteim
Novemberdieentsprechende
Verfügungindie„blaueSchule“
undwünschtedemneuenStell-
vertretendenSchulleiteralles
Gutefürdieverantwortungsvolle
neueAufgabe.

Stadt spendet Mountainbikes  
Schulen III. ImRahmeneinerverstärktenVerkehrserziehungspeziell
fürdenFahrradverkehrunterstütztdieStadtBambergdieBam-
bergerSchulenmitdemKaufvonvierMountainbikes.DieRäder
werdenkünftigvonderMountainbike-AGanderMartinschulein
KooperationmitDJKDonBoscoineinerSport-Arbeitsgemein-
schaftKooperationSchuleundVerein(SAG)genutzt.„Unser
primäresZieldabeiistes,denSchülerinnenundSchülernmehrSi-
cherheitimStraßenverkehrzuvermitteln“,betonteBürgermeister
undSchulreferentDr.ChristianLangebeideroffiziellenÜbergabe
inderMartinschule.
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Bildung. UnterdemMotto„Chan-
centrägerneutralerBildungs-
beratung“fandimLandratsamt
dievierteBildungskonferenzder
BildungsbürosvonStadtund
LandkreisBambergstatt.

ImImpulsvortragstellteJürgen
WendlingerausKaufbeurendas
dortigeerfolgreicheModelleiner
Bildungsberatungsstellevor.
BürgermeisterundBildungsrefe-
rentDr.ChristianLange,nahmin
seinemGrußwortdaraufBezug:
„Gerneblickenwirauchüberun-
serekommunaleGrenzehinweg,
umvonanderengelungenenund
erfolgreichenUmsetzungenmit
Beispielcharakterzuprofitieren“.

GuteinhundertVertreterinnen
undVertretervonBildungsins-
titutionenundBildungsträgern,
derGemeindendesLandkreises
undderStadttratenineinen
interdisziplinärenAustauschzu
denAspekten„Zielgruppen“,
„Mehrwert“und„Gelingensbe-
dingungen“einerträgerneutralen
Bildungsberatung,dieRatsu-

chendeinderRegionBamberg
gezieltunterstützenkann.

GroßeEinigkeitbestanddarüber,
dassBürgerinnenundBürger
voneinerniedrigschwelligen
Lotsenstelleprofitierenkönn-
ten,beispielsweisebeider
Berufsorientierungoderdem
WiedereinstiegindenBeruf,
beiUmschulungsbedarfoder
imBereichIntegration:„Eine
neutraleBildungsberatungbietet
dieChance,denanstehenden
HerausforderungendesStruktur-
wandelsimLandkreiserfolgreich
zubegegnen.Wirstärkenso
dieTrägerlandschaftinunserer
Regionundunterstützenunsere
BürgerinnenundBürger“,brach-
teesLandratJohannKalbauf
denPunkt.

DieErgebnissedesAustauschs
dienendenTeamsderBildungs-
bürosalsersteBausteineauf
demWegzueinemKonzeptfür
Bildungsberatunginderkünfti-
gengemeinsamenBildungsregi-
onBamberg.

Unterstützung durch  
Bildungsberatung
BildungsbürosvonStadtundLandkreisBamberg
ludenzur4.Bildungskonferenz

Landrat Johann Kalb und Bürgermeister Dr. Christian Lange (Mitte) eröffneten die 4. 
Bildungskonferenz von Stadt und Landkreis Bamberg, die Leiter der Bildungsbüros Dr. 
Christian Lorenz (l.) und Dr. Matthias Pfeufer (r.) führten in das Thema ein.
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Der OB am Backhäusla
AmviertenAdventssonntag,dem22.Dezember,Adventfindet
wiederdasgemeinsameAdventssingenamFuchs-Backhäusla
inderFranz-Ludwig-Straße6statt.BegleitetvonderStadtka-
pelleBambergundimBeiseinvonOberbürgermeisterAndreas
Starkewirdvon16bis17Uhrgesungenundgemeinsamaufdas
bevorstehendeFesteingestimmt.Weihnachtslieder,dieherzliche
Erinnerungenhervorrufen,sindaufdenausliegendenLiedblät-
ternabgedrucktundwartennurdarauf,erneutzuerklingen!
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MUSTERSEITE

Soziale Stadt. Aufgrunddesgroßen
ErfolgswirddasBamberger
Benefizdinnerauchin2020
fortgesetzt.Am3.Maiheißtes
wiederkulinarischerundkultu-
rellerHochgenussfürdenguten
Zweck.DerFördervereinSoziale
StadtlädtzumsechstenBenefiz-
dinnerindenHarmoniesaalam
Schillerplatz,denHorstFeulner,
GeschäftsführerderBamberger
Congress+EventGmbH,wieder
kostenfreizurVerfügungstellt.

TreudemMotto„neverchange
arunningsystem“sorgenJörn
Weinert,Hoffmannssteak&
fisch,ChristopherKropf,Bamber-
gerKöstlichkeiten,undClaudia
Oppelt,DeliCatering,einmal
mehrfüreinköstlichesMenümit
erlesenenWeinen.Undnatürlich
kommtauchindersechsten
AuflagederkulinarischeGenuss
nichtzukurz:DasBamberger
acappella-Männerquintett
„Quintessenz“sorgtmiteinem

erfrischendeigenenMixaus
selbstarrangiertenSongsder
GenresSchlager,Pop,Punk,
Jazz,Ballade,Barbershopund
Klassikfürbestemusikalische
Unterhaltung.AlleAkteure
arbeitenandiesemAbend
ehrenamtlich.

DerErlösdesBamberger
Benefizdinnerskommtdenso-
zialenStadtgebietenGereuth/
HochgerichtundStarkenfeld,
u.a.derBasKIDhallunddem
StadtteilzentrumLöwenzahn
zugute.

KartenzumPreisvon111Euro
proPersongibtestelefonisch
oderperMailbeiGabrieleKe-
picunterderRufnummer0951
87-1440oderperE-Mailunter
gabriele.kepic@stadt.bamberg.
de.AusorganisatorischenGrün-
denwerdenbevorzugtganze
Tischwünsche(8-Personen)
berücksichtigt.

Entsorgung. DieMüllabfuhrderStadtBamberg
–Hausmüll,BiomüllundWindelsäcke–wird
anlässlichderbevorstehendenFeiertagewiefolgt
geregelt:

Mo.23.12. wirdvorgefahrenam Sa. 21.12.
Di. 24.12. wirdvorgefahrenam Mo.23.12.
Mi. 25.12. wirdvorgefahrenam Di. 24.12.
Do. 26.12. wirdnachgefahrenam Fr. 27.12.
Fr. 27.12. wirdnachgefahrenam Sa. 28.12.

Mo.30.12. bleibtunverändert
Di. 31.12. bleibtunverändert 
Mi. 01.01. wirdnachgefahrenam Do.02.01.
Do.02.01. wirdnachgefahrenam Fr. 03.01.
Fr. 03.01. wirdnachgefahrenam Sa. 04.01.

Mo.06.01. wirdnachgefahrenam Di. 07.01.
Di. 07.01. wirdnachgefahrenam Mi. 08.01.
Mi. 08.01. wirdnachgefahrenam Do.09.01.
Do. 09.01. wirdnachgefahrenam Fr. 10.01.
Fr. 10.01. wirdnachgefahrenam Sa. 11.01.


DieTerminefürdieAbfuhrderPapiertonneund
desGelbenSackesentnehmenSiebittedem
Abfuhrkalendarium2019und2020!


DerstädtischeWertstoffhofistanHeiligabend
undSilvestergeschlossen.DieKompostie-
rungsanlageinderRheinstraßeistHeiligabend
undSilvestervon08.00–12.00Uhrgeöffnet.

Montag 13.01.2020 Abfuhrbezirk 1+2
Dienstag 14.01.2020 Abfuhrbezirk 3+4
Mittwoch 15.01.2020 Abfuhrbezirk 5+6
Donnerstag16.01.2020 Abfuhrbezirk 7+8
Freitag 17.01.2020 Abfuhrbezirk 9+10
Montag 20.01.2020 Abfuhrbezirk 11+12

Genießen für den guten Zweck 
6.BambergerBenefizdinneram3.Mai2020

Feiertagsregelung der Müllabfuhr  
…fürWeihnachtenundNeujahr

Die Christbäume werden wie folgt abgeholt

LEBEN IN BAMBERG
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Der Benefizgedanke stand selbstverständlich auch beim 5. Benefizdinner im April dieses 
Jahres im Vordergrund: Knapp 12.000 Euro sind hier zusammengekommen. Der offizielle 
Scheck wurde jetzt von den Köchen des Benefizdinners an den Vorsitzenden des 
Fördervereins Soziale Stadt e.V., Oberbürgermeister Andreas Starke, übergeben. Davon 
wurden inzwischen dringend benötigte Möbel für die BasKIDhall angeschafft.
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DieChristbäumewerdenvonextrafürdiesen
ZweckeingeteiltenTourenabgefahren.Esist
deshalbunbedingterforderlich,dassdieBäume
spätestensum7.00UhramGehsteigrandbereit-
gestelltwerden.

VongrößterBedeutungist,dassvondenBäumen
derChristbaumschmuckrestlosabgenommen
wird,dadieBäumezurKompostierungsanlage
angeliefertunddortkompostiertwerdensollen.
Christbaumschmuckwiez.B.Lametta,Engels-
haar,Girlandenusw.,dernichtodernurschwer
verrottet,würdedenKompostzustarkbelasten
undverunreinigen,sodassseinEinsatzinder
Landwirtschaftnichtmehrmöglichwäre.

DieBevölkerungwirddeshalbgebeten,dieszu
beachten.
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Spende. Das Auf-
seßhöflein ist ein 
herrlicher Ort für 
Trauungen. Dass 
davon aber auch 
die Bamberger 
Tafel und damit 
Menschen in Not 
profitieren, ist 
auf den ersten 
Blick ungewöhn-
lich. Der Grund 
dafür ist bei 
Bürgermeister 
Wolfgang Metz-
ner zu finden. 
Der wiederum 

ist bei Hochzeiten im Aufseßhöflein außerhalb der üblichen Geschäftszeiten 
des Standesamtes regelmäßig als Standesbeamter im Dienst. Für jede von 
ihm übernommene Trauung gehen 100 Euro als Spende an die Bamberger 
Tafel. Und der Bürgermeister war wieder fleißig: Nach 1.500 Euro im Jahr 2018 
waren es im zu Ende gehenden Jahr sogar 2.200 Euro, die im Aufseßhöflein an 
Wilhelm (l.) und Michaela Dorsch (2.v.l.) von der Bamberger Tafel überreicht 
wurden. Das Ehepaar Fiedler (r.) als Hausherr freut sich ebenfalls über die 
gelungene Neuauflage der Spendenaktion. 

Spielplätze. Spielplatzpatinnen
und-patenwirkenalsBindeglied
zurVerwaltungundmelden
kleinereSchädenehegroße
darauswerden.Siedienenaber
auchdenKindernundElternund
stehenbeiProblemenallerArt
mitRatund
TatzurSeite.
Aktuellgibt
esrund40
Spielplatzpa-
tenschaften.
Einmaljähr-
lichkommen
dieEhren-
amtlichenin
gemütlicher
RundezumgemeinsamenAus-
tauschzusammen.

InderStadtBamberggibtes
insgesamt115öffentlicheSpiel-
undBolzplätze.Diesewerden
vondenMitarbeiterinnenund

MitarbeiterndesGarten-und
Friedhofsamtesbetreut–was
beiderVielzahlderPlätzenicht
immerganzeinfachist.Aus
diesemGrundwurdeimJahr
2004inBambergdieSpielplatz-
patenschaftinsLebengerufen

mitdemZiel,
fürmöglichst
vielePlätze
Spielplatzpa-
tenzufinden.
Dennneben
denGeräten,
Anlagenund
Freiflächen
aufden

Spielplätzen
benötigendieKinderundEltern
auchAnsprechpartner,dieihre
Interessen,ProblemeundAnre-
gungenernstnehmenundüber
direkteKontaktezuStadtver-
waltungverfügen,umfrühzeitig
Probleme,defekteSpielgeräte

oderverunreinigteAnlagenzu
melden.

DiePatinnenund-patennutzten
dasZusammentreffen,umvon
ihrenpersönlichenErfahrungen
zuberichten.Vereinzelthabe
manmituneinsichtigenHunde-
halternaufdenGrünflächenund
Spielplätzendiskutierenmüssen.
EsgababerauchvielLobfürdie
umgesetztenMaßnahmenund
jedeMengekleineAnekdoten,
wiezumBeispieldasErlebnis
einerPatin,dievoneinemKind

als„Spielplatzpaten-Omi“sehr
insHerzgeschlossenwurde.

EvaPfeil,Stadtjugendpflegerin,
sprachstellvertretendfürdas
Stadtjugendamtdenanwesenden
Ehrenamtlicheneinenherzlichen
DankfürdasEngagementaus.
AlsZeichenderAnerkennung
überreichtesieabschließend
allenAnwesendeneingemeinsa-
mesGeschenkvonGarten-und
FriedhofsamtundStadtjugend-
amt,fürdiese„nichtselbstver-
ständlichetolleTätigkeit.“

Spielplatzpaten: mehr als bloß Kümmerer 
TraditionellesAustauschtreffenderSpielplatzpatinnenund-paten

LEBEN IN BAMBERG

Hier haben Spielplatzpaten und das Städtische Garten- und Friedhofsamt vorbildlich 
zusammengearbeitet: Der frisch sanierte Spielplatz im Wacholderweg in Bamberg Ost.  
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AuchwennVielesgutläuft,sogibtesimmernocheinbisschenLuft
nachoben:VieleSpielplätzehabenbislangnochkeine„Paten“.
BeiInteresseanderÜbernahmeeinerSpielplatzpatenschaftkann
KontaktmitdemGarten-undFriedhofsamt(RüdigerFrank,095187-
1357,Ruediger.Frank@stadt.bamberg.de)oderdemStadtjugendamt
(EvaPfeil,095187-1544,Eva.Pfeil@stadt.bamberg.de)aufgenommen
werden.

„Sie bringen sich aktiv ein, 
helfen bei der Pflege oder 
bei Erneuerungen und das 

finden wir gut.“ 

Robert Neuberth 
Amtsleiter des Garten- und 

Friedhofsamts 

Jugend. Wo steht die offene Jugendarbeit in Bamberg? Am Fachtag der Ju-
gendhilfeplanung informierten sich rund 60 Bamberger Expertinnen und Ex-
perten der Jugendarbeit über aktuelle Ergebnisse der Jugendforschung und 
diskutierten, welche Strategien der Weiterentwicklungen für Bamberg nötig 
sind. Ingo Leven, Co-Autor der 18. Shell Jugendstudie, portraitierte in seinem 
Fachvortrag eine Generation, die die Zukunft als Thema für sich entdeckt. 
In Workshops erarbeiteten die Teilnehmenden anschließend Analysen des 
Bestands und der Bedarfe für die Handlungsfelder Demokratieverständnis & 
Partizipation, Berufsorientierung und Nutzung digitaler Medien in Bamberg. 
Die Ergebnisse des Fachtags dienen dem Stadtjugendamt als Grundlage für 
die strategische Weiterentwicklung der Jugendarbeit im kommenden Jahr. 

Tafel freut sich über  
viele Trauungen  

Fachtagung Jugendarbeit   
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BAUEN & WOHNEN

Wohnraum. Die Stadt Bamberg hat auf 
den angespannten Wohnungsmarkt mit 
zahlreichen Wohnbauprojekten reagiert: 
Es entstehen in der Stadt rund 3.000 
Wohneinheiten für 5.000 Menschen. Im 
Rahmen eines Pressegesprächs betonte 
Oberbürgermeister Andreas Starke, dass 
von den neuen Wohnbauprojekten „vor 
allem der Bamberger Osten profitiert.“ 
Auf dem Lagarde-Campus, in der Wun-
derburg und in der Gereuth entstehen 
ganz unterschiedliche Wohnprojekte für 
Jung und Alt. „Die Schaffung von bezahl-
barem Wohnraum steht im Mittelpunkt 
der städtischen Aktivitäten“, so Starke. 

DerLöwenanteilderNeu-
bautenanWohnungenwirdin
dennächstenJahrenaufdem
Lagarde-Campusrealisiert.Auf
diesemüber19Hektargroßen
Arealwerdennichtnur1.000
Wohnungenfürüber2.000
Menschengebaut,sondernes
entstehenauch1.500hochwer-
tigeArbeitsplätze.Diekünftigen
WohnungenentstehenalsNeu-
bauundindenBestandsgebäu-
denderehemaligenStallungen
entlangderWeißenburg-und
derZollnerstraße.

ImerstenSchrittwerdenfast
400Neubauwohnungenvonder
VolksbauBambergerrichtet.
DieseWohnungenbasieren
aufeinemzukunftsorien-
tiertenGesamtkonzept,
dashoheökologische
Standardsberücksichtigt
undzudemdensozialen
Aspektbetont.Sowerden
z.B.dieErdgeschosszonen
entlangdesJohn-F.-Ken-
nedy-Boulevardsmithöheren
Geschosshöhengebaut,umdort
entsprechendeGeschäfts-oder
Sozialräumerealisierenzu
können.DiemeistenWohnun-
genwerdenalsMietwohnungen
errichtet,wobeigroßeWohn-
einheitenmitvierZimmernfür
Familiendominieren.

AuchderbezahlbareWohn-
raumwirdindiesemBereich
desLagarde-CampusRealität,
denn20ProzentderWohnungen
werdenalsgeförderteWohnun-
genundweitere20Prozentals
preisgedämpfteWohnungen
umgesetzt.Danebenstehen
sechsMehrgenerationen-oder
Baugemeinschaftshäuserfür

Interessiertebereit.IndenBe-
standsgebäudenwerdenvonder
P&PGruppefast300Wohnein-
heitenentwickelt,auchhierwird
dieSozialklauselangewandt.

DasneueQuartierLagarde-
Campuswirdzueinemmoder-
nenundfamilienfreundlichen

WohnstandortinBamberg:
HohearchitektonischeQualität
inVerbindungmitkulturellem
undsozialenLebenundeinem
ausgeklügeltenMobilitäts-und
Energiekonzeptwerdeneine
hoheStrahlkraftimBamberger
Ostenhaben.EinneuesKinder-
hausaufdemArealbietetFami-
lienimBambergerOstenzudem
wichtigeBetreuungsplätze.
OberbürgermeisterStarke:„In
wenigenTagenstartenwirdie
Ausschreibungfüreinenneuen
TrägerimneuenKinderhaus.“

UmdemwachsendenBedarf
anunterschiedlichemWohn-
rauminderStadtgerechtzu
werden,laufenbeiderStadt-

bauBambergGmbHebenfalls
verschiedeneNeubauprojekte
parallel.Soentstehenaufder
ehemaligenFlächederFirma
Eberth-BauinderGereuth
aktuellininsgesamtdreiGe-
bäuden39neueWohnungenim
gefördertenWohnungsbau.Alle
dreiGebäudemitjeweils12bzw.

15Wohneinheitenwerdenim
RahmenderEinkommens-
orientiertenFörderung
(EOF)imBayerischen
Wohnungsbauprogramm
gefördert.Hierrichtetsich
derzukünftigeMietpreis

nachderHöhedesEinkom-
mensderBewohner.Erwirdfür
dieWohnungenimWohnpark
Gereuthzwischen5,50Euround
7,50EuroKaltmieteproQuad-
ratmeterliegen.

ImWohn-undGesundheitszent-
rumUlanenparkinderWun-
derburgsindmiteinergelun-
genenKooperationzwischen
derStadtbauGmbHundder
Sozialstiftung49barrierefreie
WohnungenundeineaufdieBe-
langederälterenBevölkerung
angepassteInfrastrukturent-
standen.Darüberhinauswerden
anderHans-Schütz-undMag-
dalenenstraße29Wohneinheiten
mit2bis4Zimmer-Wohnungen
realisiert.

Umkurzfristigauchbezahlbaren
MietwohnraumfürjungeFami-
lienzurVerfügungzustellen,
plantdiestädtischeTochterbe-
reitsdennächstenBauabschnitt:
SoentstehenimUlanenpark
indenkommendenMonaten
auchkompakteundganzneue
Reihenhäuserzu114Quadrat-
metermitGartenundteilweise
Dachterrassen,diezueiner
Kaltmietevon890Euro/Monat
vermietetwerdensollen.Hier
wirdauchWohnraumfürHaus-
haltemitmittlerenEinkommen
geschaffen.Angesichtsdersehr
günstigenMietkonditionenwird
miteinergroßenBewohnerzahl
gerechnet.Familiensollenbei
derspäterenVergabebevorzugt
werden.

BezahlbarenWohnraumim
Grünenbietendie31bestehen-
denDoppelhaushälftensowie
14Reihenhausneubauteninder
ehemaligenOffizierssiedlung
inBamberg-Ost.DieHäuser
befindensichneuerdingsim
EigentumderStadtBamberg.
DieStadtbauGmbHBamberg
saniertundverwaltetdieHäu-
ser,diestetsimEigentumder
StadtBambergbleibenwerden.
DieMietebeträgt7,50Europro
Quadratmeterundistdamit
ebenfallssehrpreisgünstig.

Neuer Wohnraum für 5.000 Menschen 
OBStarke:„BesondersBamberg-OstprofitiertvonneuemWohnbau“

„Die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum steht im Mittelpunkt 

der städtischen Aktivitäten.“
Oberbürgermeister Andreas Starke 
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Erscheinungstermine
Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinungsdatum

Nr. 1 03.01.2020 10.01.2020
Nr. 2 17.01.2020 24.01.2020
Nr. 3 31.01.2020 07.02.2020
Nr. 4 14.02.2020 21.02.2020
Nr. 5 28.02.2020 06.03.2020
Nr. 6 13.03.2020 20.03.2020
Nr. 7 27.03.2020 03.04.2020
Nr. 8 09.04.2020 (vorgezogen) 17.04.2020
Nr. 9 24.04.2020 01.05.2020
Nr. 10 08.05.2020 15.05.2020
Nr. 11 22.05.2020 29.05.2020 
Nr. 12 12.06.2020 19.06.2020 
Nr. 13 26.06.2020 03.07.2020 
Nr. 14 10.07.2020 17.07.2020
Nr. 15 24.07.2020 31.07.2020
Nr. 16 14.08.2020 21.08.2020
Nr. 17 04.09.2020 11.09.2020
Nr. 18 18.09.2020 25.09.2020
Nr. 19 02.10.2020 09.10.2020
Nr. 20 16.10.2020 23.10.2020
Nr. 21 30.10.2020 06.11.2020
Nr. 22 13.11.2020 20.11.2020 
Nr. 23 27.11.2020 04.12.2020
Nr. 24 11.12.2020 18.12.2020

Rathaus Journal 2020

Hinweis:  Erscheinungstag ist Freitag, Redaktionsschluss ist jeweils  
am Freitag (eine Woche) zuvor.

Rathäuser zwischen  
Weihnachten und Neujahr 
geschlossen 
Service. DasRathausamZOB,dasRathausMaxplatzunddie
weiterenDienststellenderStadtverwaltungbleibenamFreitag,
27.Dezember,undamMontag,30.Dezemberaufgrundder
besonderenkalendarischenKonstellationmitwenigen
Ausnahmengeschlossen.AmMontag,23.Dezember,gelten
dagegendieüblichenÖffnungszeiten.

Fürdringende PassangelegenheitenstehtanbeidenTagen
eine„Notfallnummer“unterTel.87-2530zurVerfügung.

FürdieKommunalwahl 2020betreffendeAngelegenheiten
wirddasWahlamtimRathausamZOB,1.Stock,Zi.1.13,ab17.
Dezembermontagsbisdonnerstagsjeweilsvon8Uhrbis18
Uhrundfreitagsvon8Uhrbis14Uhrbesetztsein.Am27.12.
undam30.12.2019wirdhierfürderInfoschalterimRathausam
ZOBgeöffnet.

NormalerDienstbetriebherrschtam27.und30.Dezemberbei
derTourist-Info,imSchlacht-undViehhof,imFriedhofsamt,
beimEntsorgungs-undBaubetriebundimJobcenter.Die
MuseenderStadtBambergunddasE.T.A.-Hoffmann-Theater
sindebenfallswiegewohntgeöffnet.DieVHSinderTränkgas-
sehatdagegenwiedieübrigenDienststellenderStadtverwal-
tunggeschlossen.

Demokratie. Zahlreiche Interessierte 
aus Politik und Gesellschaft versammel-
ten sich im Energiepark Hirschaid zur 
ersten Demokratiekonferenz organisiert 
von „Demokratie leben!“ den Partner-
schaften für Demokratie in Stadt und 
Landkreis Bamberg. Die prägende Frage 
des Abends war dabei: „Wie sieht es mit 
der Zukunft der Demokratie aus?“

„DemokratieistkeinAuslauf-
modell!“schlussfolgerteder
ReferentdesAbends,Prof.Dr.Dr.
ManfredSchmidtderUniversität
HeidelbergimRahmenseines
Vortrags„ÜberdieVerfassung
derDemokratie:Erfolgs-oder
Auslaufmodell?“Damitunter-
stricherseineAussagehinsicht-
lichderZukunftsträchtigkeitdes
demokratischenKonzepts.

BürgermeisterWolfgangMetz-
ner‚führtediesenGedanken
weiter:„DieZivilgesellschaftist
derMotoreinerfunktionierenden
Demokratie!NichtetwadiePoli-
tiker.“AuchLandratJohannKalb
teiltedieseMeinung.Ersiehtim

Bundesprogramm„Demokratie
leben!“einewichtigeChance,die
Zivilgesellschaftunddemokra-
tischesDenkenundHandelnzu
stärken.

FürdasOrganisationsteamder
Konferenzistdiedemokratische
Grundordnungvoralleminder
jetzigenZeiteinwichtigesKon-
zept,dasinnerhalbdreierThe-
menworkshopsmitdenTeilneh-
mendenintensivdiskutiertund
analysiertwurde.Dennwastun,
wennJugendlicheimJugend-
zentrumoderinderSchulklasse
rassistischeParolenschmet-
tern?Wiemitunzufriedenen
BürgernundBürgerinnenins
Gesprächkommen?Undwiemit
demokratiefeindlichenAkteuren
undAkteurinnenaufkommunal-
politischerEbeneumgehen?

SeitAnfang2019sindStadt
undLandkreisBambergvom
BundesministeriumfürFamilie,
Senioren,FrauenundJugendge-
fördertePartnerschaftenfürDe-

mokratieimBundesprogramm
„Demokratieleben!“.Diedafür
eingerichtetenKoordinierungs-
undFachstellenunterstützen
zivilgesellschaftlicheAkteurebei
derFinanzierungundUmsetzung
demokratiefördernderProjekte.

InderStadtBambergwirddie
PartnerschaftfürDemokratie
vonFrauEstherGratzundHerrn
StefanDenzlervomEvangeli-
schenBildungszentruminBad

Alexandersbadbetreut.Sie
stehenProjektträgern,diesich
gegenExtremismus,Men-
schenfeindlichkeitoderandere
antidemokratischePhänomene
engagierenwollen,beiFragen
zurFinanzierungüber„Demo-
kratieleben!“mitRatzurSeite.

WeitereInformationenzumPro-
jekt„Demokratieleben!“unter:
https://www.demokratie-leben-
bamberg.de/

Demokratie ist kein Auslaufmodell
ErsteDemokratiekonferenzvonStadtundLandkreisBamberg
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Weihnachtsfeier  
im Ehrenfriedhof 
Geschichte. WieindenvergangenenJahrenlädtdieStadt
BamberganHeiligabend,24.Dezember,um16.30Uhrzur
traditionellenWeihnachtsfeierimBambergerEhrenfriedhofan
derHallstadterStraßeein.DiemusikalischeUmrahmung
gestaltendieStadtkapelleundderOratorienchor,dieAnspra-
chehältOberbürgermeisterAndreasStarke.

AlleBürgersindherzlichzudieserbesinnlichenFeierstunde
eingeladen.DerHauptfriedhofschließtaufgrundderFeiererst
um18.00Uhr.

Todesfall. Bambergtrauertum
WolfgangWußmann.DerKom-
munalpolitiker,Mitgliedder
BambergerAllianzimStadtrat,
istinderNachtvom11.auf
den12.Dezembernachlanger
KrankheitimAltervon71Jah-
renverstorben.Erhinterlässt
eineFrau,zweierwachsene
SöhneundvierEnkeltöchter.Ei-
nenNamenmachteersichals
Bamberg-Kenner.VieleBam-
bergerinnenundBamberger
sowieFreundederStadthaben
WußmannimBücherregal.

WußmannwurdeinBamberg
geborenundwarvonKind-
heitanstarkimGebietum
den„Spargel“,wiemanden
Ottokirchturmauchnennt,
verwurzelt.NachdemBesuch
desAltenGymnasiums,dem
heutigenKaiser-Heinrich-Gym-
nasium,strebteerdenBeruf
desLehrersan.Sofolgtedas
entsprechendeStudiumander
GesamthochschuleBamberg,

umab1972alsVolksschul-
lehrertätigzuwerden.Nach

23JahrenanderVolksschule
Oberhaidkehrteer1998als
KonrektorandieLuitpoldschule

zurück,woerbereitsalsABC-
SchützeundJunglehrerseine

erstenLern-und
Lehrschritteübte.
Dortwarerauch
fürdieEinführung
einererstenGanz-
tagesklasseverant-
wortlich.

InSachenBamberg
warWußmannüber-
ausaktiv.„Bamberch
mussmermöng!“
warseinpersönliches
Motto.Von1988an
führteerGästedurch
dieStadt.Ab1990
traterauchalsBuch-
autorinErscheinung.
Zudenzahlreichen
Titelngehören
„Aufgewachsenin
Bamberginden50er
und60erJahren“,

„EinZwiebeltreterbinichgern“,
„Bamberg-Lexikon“,„Bam-
berg–kurzundbündig:Ein

Rundgangdurchsromantische
Bamberg“und„DieStraßen-
bahnkommt:DieGeschichte
derBambergerTramvon1897
bis1922“.Außerdemveröffent-
lichteermehrereQuizbücher
zuBambergundFrankensowie
Rätselspiele.

Wußmannpflegteeineenge
VerbindungzuseinerPfarr-
gemeindeSt.Otto,woer
jahrzehntelangaktivwar.Dem
Stadtratgehörteerseitden
Kommunalwahlen2002an
–erstalsMitgliedderÜBG-
Fraktion,dannalsVertreterder
FreienWählerundzuletztfür
dieBambergerAllianz.Erwar
SprecherimKultursenatund
gehörtedemPersonalsenat,
demKuratoriumVolkshoch-
schuleunddemBeiratfürMen-
schenmitBehinderungan.„Wir
werdenihmstetseinehrendes
Andenkenbewahren“,sagteOB
AndreasStarkeinderjüngsten
VollsitzungdesStadtrates.

Rathaus. Jederkenntdas:Schnell
nochzumRathausoderzu
denStadtwerken,umetwaszu
erledigen:Monatskarteabholen,
Laubsäckekaufen,Wohnsitz
ummelden,Fundsachen–die
allermeistenDienstleistungen
kannmanjetztimRathaus
amZOBaneinemOrterledi-
gen.Auchdeshalbistesdort
manchmalsehrvoll.Einan-
dermalkommtmandannganz
ohneWartezeitzumZiel.Um

unnötigesWartenzuvermei-
den,könnenalleBürgerinnen
undBürgernunjederzeitund
vonüberalleinfachaufdem
Smartphonenachschauen,wie
vieleMenschenzumgleichen
ZeitpunkteinähnlichesAnlie-
genhabenundschoninder
Warteschlangesind.

DazuistkeineAppundkeine
besondereTechniknotwendig:
EinfachaufdemHandydas

Internetöffnenundhttp://ticket.
bamberg.deeingeben.

DiehäufigstenAnliegen(Energie
undWasser,Führungszeugnis,
Internet,Reisepass,Stadtbus)
findensichhieraufeinenBlick.
Undmanerkenntsofort,wie
vielePersonengeradeeben
wartenbzw.„anstehen“.Man
kannsogarvonunterwegseine
Wartemarkeziehenundvirtuell
beobachten,wiees„inder

Schlange“vorwärtsgeht.
ZielderStadtverwaltungund
derStadtwerkeBambergist
es,denMenscheninderStadt
ihreDienstesobequemund
reibungsloswiemöglichanzu-
bieten.
Abundankannesdabeinatür-
lichzuWartezeitenkommen.
MitdemneuenServicebesteht
aberdieMöglichkeit,dieZeit
imWartebereichdesRathauses
deutlichzuverkürzen.

Trauer um einen echten Bamberg-Kenner
StadtratWolfgangWußmannimAltervon71Jahrenverstorben

Noch mehr Service im Rathaus am ZOB
AufdemHandysehen,wievielimBürgerrathausgeradelosist
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Roboterassistierte Operationen, voll-
automatische Warentransportanlagen, 
Künstliche Intelligenz bei der Diagnostik 
und Virtuelle Realität bei der Aus- und 
Weiterbildung von Fachpersonal – so 
sieht das Klinikum der Zukunft aus.

Das Klinikum am Bruderwald öffnet am 
17.01.2020 von 16.00 bis 20.00 Uhr für 
einen langen Nachmittag der Medizin 
seine Türen und nimmt Sie mit auf eine 
Reise in das Krankenhaus der Zukunft.

Erleben Sie selbst, wie sich das Bewe-
gen in der Virtual Reality anfühlt und 
schütteln Sie einmal einem intelligenten 
Roboter die Hand. Blicken Sie hinter die 
Kulissen eines hochmodernen Klinikums 
und erfahren Sie, wie hochautoma-
tische Warentransportanlagen und 
die hochmoderne Klinikapotheke den 
alltäglichen Klinikbetrieb ermöglichen. 
Informieren Sie sich bei zahlreichen 
Fachvorträgen über neueste Diagnostik- 
und Behandlungsmöglichkeiten.

Die Sozialstiftung Bamberg freut sich 
auf zahlreiche Besucher. Der Eintritt 
ist frei

Das Klinikum der Zukunft
Einladung zum „Langen Nachmittag der Medizin“ 

Entdecken Sie Hightech-Technologien im Klinikum

Vernetzte Apotheke

Mit Hilfe des digitalen Bestellsystems können die Stationen schnell und effizient Medikamente bestellen. Die 
Kommissionier- und Lagersysteme in der Apotheke arbeiten automatengestützt.

Vollautomatische Fahrzeuge 

In der Kliniklogistik transportieren am Tag 9 fahrerlose Fahrzeuge bis zu 500 kg pro Fahrt. Sie sind jeden Tag 
von 6 bis 20 Uhr auf der Ebene 1 im Einsatz. 

Modernes Lernen im Skills Lab

Mit modernen Virtual-Reality-Bril-
len ist realitätsgetreues Üben im 
geschützten Raum möglich. Diese 
Technik bereichert die Aus- und 
Weiterbildung im Haus.

DaVinci

Das computergesteuerte Assistenz-
system DaVinci dient dem Chirur-
gen als hochpräzises Werkzeug, ge-
rade bei Krebsoperationen, bei denen es auf jeden Millimeter ankommt.

Hybrid-OP

Im digital vernetzten Hybrid-OP kommen mobile C-Bögen mit 
Drehanode und hochauflösenden Monitoren zum Einsatz. Die er-
zeugten Bilder werden für eine dreidimensionale Darstellung umge-
rechnet, die der Arzt auf einem großen Bildschirm flexibel rotieren 
und in 3D anschauen kann. Damit operiert der Hybrid-OP die medizi-
nische Versorgung und ermöglicht neue Therapieverfahren.

Hightech-Strahlentherapie

Dank computerbasierter Bestrahlungsplanungen werden die Strah-
len zielgenau auf den Krebs gelenkt. Das bedeutet maximale Präzisi-
on bei geringstmöglichen Nebenwirkungen.
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Neben den regulären Öffnungszeiten in 
den Ferien gelten im Bambados für die 
Feiertage folgende Öffnungszeiten:
24. + 31.12.2019:  Freizeit- und Sport- 

bereich: 6.30 bis 13 Uhr 
Sauna: geschlossen

25. + 26.12.2019:  Freizeit- und Sport- 
bereich: 7 bis 22 Uhr 
Sauna: 10 bis 22 Uhr

1.1.2020:               Freizeit-, Sport- und 
Saunabereich: 
10 bis 18 Uhr

Mit einem Bambados-Gutschein 
haben die Beschenkten ganz 
viele Möglichkeiten: Baden 
gehen mit der ganzen Familie, 
sportlich aktiv sein bei einem 
riesigen Kursangebot, entspan-
nen in der Saunalandschaft, 
trainieren im 50-m-Sportbe-
cken, leckere Köstlichkeiten ge-
nießen in der Gastronomie und 
verwöhnen lassen im Spa. Gut-
scheine können bis zur letzten 
Minute unter www.bambados.
de online mit Kreditkarte oder 
Paypal gekauft und sofort selbst 
zuhause ausgedruckt werden.

Die Servicezeiten der Stadtwerke Bamberg 
zwischen den Feiertagen richten sich nach 
den allgemeinen Öffnungszeiten des Rat-
hauses am ZOB. Dementsprechend stehen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den 
Kunden am 23. Dezember regulär von  
8 bis 18 Uhr für ihre Anliegen zur Ver-

fügung. Vom 24. Dezember bis 
1. Januar ist das Rathaus am ZOB 
komplett geschlossen und damit ist 
auch der Kundendialog telefonisch 
nicht besetzt. Ab 2. Januar stehen die 
Teams der Kundenbetreuung wieder 
wie gewohnt zur Verfügung.

An den Weihnachtsfeiertagen und an Neu-
jahr gelten besondere Fahrzeiten der Busse 
des Bamberger Verkehrsbetriebs. In der Sil-
vesternacht weiten die Stadtwerke Bamberg 
wieder ihr Nachtbusangebot aus.

Am 24. Dezember fahren die Busse bis 18 
Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Ab 18 Uhr 
wird der Bus- und Anruf-Linien-Taxi-Verkehr 

für diesen Abend eingestellt. Die Fahrten 
der Linie 901, die um 17.40 Uhr und um 
17.55 Uhr am Klinikum beginnen, enden 
am ZOB. Alle anderen Fahrten, die vor 18 
Uhr beginnen, werden zu Ende gefahren. 

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. De-
zember, sowie an Neujahr, 1. Januar 2020, 
fahren die Busse wie sonntags. Der Betrieb 

beginnt um 10 Uhr. Alle 
Fahrten, die regulär vor 
10 Uhr beginnen, entfal-
len.

Am 26. Dezember gilt 
der normale Sonn- und 
Feiertagsfahrplan ohne 
Einschränkungen.

Damit all jene, die Sil-
vester in der Bamberger 
Innenstadt feiern, ihr 
Ziel und anschließend ihr 
Zuhause sicher erreichen, 
lassen die Stadtwerke 

Bamberg in der Silvesternacht die Nachtbus-
se länger fahren. Tagsüber fahren die Busse 
nach dem Samstagsfahrplan. Die Busse der 
Nachtlinien fahren mit Ausnahme von 0.00 
Uhr zusätzlich von 0.50 bis 4.10 Uhr alle 
40 Minuten vom Zentralen Omnibusbahn-
hof (ZOB) durchs Stadtgebiet und wieder 
zurück. Der Anruf-Linien-Taxi-Service kann 
am 31. Dezember nur bis Mitternacht an-
geboten werden. Ab 0.00 Uhr fahren keine 
Anruf-Linien-Taxis mehr.

Bambados

So ist das Bambados 
in den Weihnachts-
ferien geöffnet 

Bambados

Geschenk besorgen  
bis zur letzten Minute 

Rathaus am ZOB 

Servicezeiten der Stadtwerke über  
Weihnachten und den Jahreswechsel 

ÖPNV 

Busangebot über die Feiertage

Die Stadtwerke Bamberg wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie ein gesegnetes und 
besinnliches Weihnachtsfest sowie Glück, 
Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.

Als Weihnachtsgeschenk für Bamberg 
pflanzen wir mit unseren Auszubildenden 
im kommenden Frühjahr im Stadtwald 
1.000 Weißtannen.

Frohe Weihnachten! 
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Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des  Stadtrats  Oberbürgermeisters
in der Stadt Bamberg am 15. März 2020

1. Durchzuführende Wahl:
  Am Sonntag, den 15. März 2020, findet die 

Wahl
   von 44 Stadtratsmitgliedern
   des Oberbürgermeisters
 statt.

2. Wahlvorschlagsträger
  Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und 

von Wählergruppen (Wahlvorschlagsträgern) 
eingereicht werden. Der Begriff der politi-
schen Partei richtet sich nach dem Gesetz 
über die politischen Parteien (Parteiengesetz). 
Wählergruppen sind alle sonstigen Vereini-
gungen oder Gruppen natürlicher Personen, 
deren Ziel es ist, sich an Gemeindewahlen zu 
beteiligen. Parteien und Wählergruppen, die 
verboten sind, können keine Wahlvorschläge 
einreichen.

3.   Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen

3.1  Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen aufgefordert. 
Die Wahlvorschläge können ab Erlass dieser 
Bekanntmachung, jedoch spätestens am

  Donnerstag, dem 23. Januar 2020 (52. Tag vor 
dem Wahltag), 18 Uhr,

  dem Wahleiter zugesandt oder während der 
allgemeinen Dienststunden

  im Rathaus am ZOB, Promenadestr. 2a, 
96047 Bamberg, Zimmer Nr. 1.13 (1. Stock) 
übergeben werden.

  Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen 
Wahlvorschlag einreichen.

3.2  Werden mehrere gültige Wahlvorschläge 
eingereicht, findet die Wahl

 –  des Stadtrats nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl,

 –  des Oberbürgermeisters nach den Grundsät-
zen der Mehrheitswahl mit Bindung an die 
sich bewerbenden Personen statt.

3.3  Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag 
eingereicht, findet die Wahl

 –  des Stadtrats nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl, 

 –  des Oberbürgermeisters nach den Grund-
sätzen der Mehrheitswahl ohne Bindung an 
sich bewerbende Personen statt.

4. Wählbarkeit zum Stadtratsmitglied
4.1  Für das Amt eines Stadtratsmitglieds ist jede 

Person wählbar, die am Wahltag
 –  Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des 

Grundgesetzes oder Staatsangehörige der 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ist;

 –  das 18. Lebensjahr vollendet hat;
 –  seit mindestens drei Monaten in der 

Stadt eine Wohnung hat, die nicht ihre 
Hauptwohnung sein muss, oder ohne 
eine Wohnung zu haben sich in der Stadt 
gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit 

infolge Wegzugs verloren hat, jedoch inner-
halb eines Jahres seit dem Wegzug in die 
Stadt zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder 
wählbar.

4.2  Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine 
Person, die nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG nicht 
wählbar ist.

 
5. Wählbarkeit zum Oberbürgermeister
5.1  Für das Amt des Oberbürgermeisters ist jede 

Person wählbar, die am Wahltag
 –  Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des 

Grundgesetzes ist; 
 –  das 18. Lebensjahr vollendet hat;
 –  Für die Wahl zum Oberbürgermeister kann 

auch eine Person gewählt werden, die 
weder eine Wohnung noch ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt in Bamberg hat.

5.2  Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine 
Person, die nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht 
wählbar ist. Zum Oberbürgermeister kann 
außerdem nicht gewählt werden, wer am Tag 
des Beginns der Amtszeit das 67. Lebensjahr 
vollendet hat.

6. Aufstellungsversammlungen
6.1  Alle sich bewerbenden Personen werden von 

einer Partei oder einer Wählergruppe in einer 
Versammlung aufgestellt, die zu diesem Zweck 
für den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist. 

 Diese Aufstellungsversammlung ist
 –  eine Versammlung der Anhänger einer 

Partei oder Wählergruppe,
 –  eine besondere Versammlung von Dele-

gierten, die von Mitgliedern einer Partei 
oder Wählergruppe für die bevorstehende 
Aufstellung sich bewerbender Personen 
gewählt wurden oder

 –  eine allgemeine Delegiertenversammlung, 
die nach der Satzung einer Partei oder einer 
Wählergruppe allgemein für bevorstehende 
Wahlen bestellt wurde. 

  Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen 
Delegiertenversammlung darf nicht früher 
als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der 
Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Par-
tei oder einer Wählergruppe gewählt worden 
sein, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegier-
ten im Wahlkreis wahlberechtigt waren.

  Die Teilnehmer der Aufstellungsversammlung 
müssen im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die Aufstel-
lungsversammlung darf nicht früher als 15 
Monate vor dem Monat stattfinden, in dem 
der Wahltag liegt. 

  Die sich bewerbenden Personen werden in 
geheimer Abstimmung gewählt. Jede an der 
Aufstellungsversammlung teilnahmeberech-
tigte und anwesende Person ist hierbei vor-
schlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung 
bewerbenden Personen ist Gelegenheit zu 
geben, sich und ihr Programm der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen.

6.2  Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens 
einer sich bewerbenden Person in den Wahl-
vorschlag nachrücken, sind in gleicher Weise 
wie sich bewerbende Personen aufzustellen.

6.3  Mehrere Wahlvorschlagsträger können 
gemeinsame Wahlvorschläge einreichen. 
Gemeinsame Wahlvorschläge sind in einer 
gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei 
der Oberbürgermeisterwahl siehe auch Nr. 
6.5). Die Einzelheiten vereinbaren die Wahl-
vorschlagsträger.

6.4  Bei Stadtratswahlen kann die Versammlung 
beschließen, dass sich bewerbende Personen 
zweimal oder dreimal auf dem Stimmzettel 
aufgeführt werden sollen.

6.5  Besonderheiten bei der Oberbürgermeister-
wahl:

  Soll eine Person von mehreren Wahlvor-
schlagsträgern als gemeinsame sich bewer-
bende Person aufgestellt werden, sind folgen-
de Verfahrensarten möglich:

6.5.1  Die sich bewerbende Person wird in einer 
gemeinsamen Aufstellungsversammlung der 
Parteien und der Wählergruppen aufgestellt, 
die einen gemeinsamen Wahlvorschlag ein-
reichen.

6.5.2  Die Parteien und die Wählergruppen stellen 
eine sich bewerbende Person in getrennten 
Versammlungen auf und reichen getrennte 
Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren 
Versammlungen aufgestellte Person muss 
gegenüber dem Wahlleiter schriftlich erklären, 
ob sie als sich gemeinsam bewerbende Person 
auftreten will oder, falls diese Möglichkeit 
beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen 
Wahlvorschlägen bewerben will.

7. Niederschriften über die Versammlung
7.1  Über die Aufstellungsversammlung ist eine 

Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift 
muss ersichtlich sein:

 –  Die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstel-
lungsversammlung,

 –  Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung,
 –  die Zahl der teilnehmenden Personen,
 –  bei einer allgemeinen Delegiertenversamm-

lung die Erklärung, dass die Mehrheit der 
Delegierten nicht früher als zwei Jahre vor 
dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von 
den Mitgliedern einer Partei oder einer 
Wählergruppe gewählt worden ist, die 
im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im 
Wahlkreis wahlberechtigt waren,

 –  der Verlauf der Aufstellungsversammlung,
 –  das Wahlverfahren, nach dem die sich 

bewerbenden Personen gewählt wurden
 –  die Ergebnisse der Wahl der sich bewerben-

den Personen, ihre Reihenfolge und ihre 
etwaige mehrfache Aufführung, 

 –  auf welche Weise ausgeschiedene sich be-
werbende Personen ersetzt werden, sofern 
die Aufstellungsversammlung Ersatzleute 
aufgestellt hat.
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7.2  Die Niederschrift ist von der die Aufstellungs-
versammlung leitenden Person und zwei 
Wahlberechtigten, die an der Versammlung 
teilgenommen haben, zu unterschreiben. 
Jede wahlberechtigte Person darf nur eine 
Niederschrift unterzeichnen. Auch sich be-
werbende Personen dürfen die Niederschrift 
unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung 
teilgenommen haben.

7.3  Der Niederschrift muss eine Anwesenheits-
liste beigefügt sein, in die sich diejenigen 
Wahlberechtigten mit Namen, Anschrift und 
Unterschrift eingetragen haben, die an der 
Versammlung teilgenommen haben.

7.4  Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist 
dem Wahlvorschlag beizulegen.

8. Inhalt der Wahlvorschläge
8.1  Bei Stadtratswahlen darf jeder Wahlvorschlag 

höchstens so viele sich bewerbende Personen 
enthalten, wie Stadtratsmitglieder zu wählen 
sind. 

  In unserer Stadt darf daher ein Wahlvorschlag 
höchstens 44 sich bewerbende Personen ent-
halten. Wenn sich bewerbende Personen im 
Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt werden, 
verringert sich die Zahl der sich bewerbenden 
Personen entsprechend.

  Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen 
für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag 
stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt 
werden. Sie dürfen bei einer Wahl nur in 
einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei 
Bürgermeisterwahlen darf jeder Wahlvor-
schlag nur eine sich bewerbende Person 
enthalten.

8.2  Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der 
Partei oder der Wählergruppe als Kennwort 
tragen. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen 
die Namen sämtlicher daran beteiligter Partei-
en oder Wählergruppen tragen. Kurzbezeich-
nungen, bei denen der Name der Partei oder 
der Wählergruppe nur durch eine Buchsta-
benfolge oder in anderer Weise ausgedrückt 
wird, reichen als Kennwort aus. Dem Kenn-
wort ist eine weitere Bezeichnung beizufügen, 
wenn das zur deutlichen Unterscheidung der 
Wahlvorschläge erforderlich ist.

  Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort ein-
gereicht, gilt der Name des Wahlvorschlags-
trägers als Kennwort, bei einem gemeinsamen 
Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen 
in der im Wahlvorschlag genannten Reihen-
folge als Kennwort. Enthalten gemeinsame, 
aber getrennt eingereichte Wahlvorschläge zur 
Bürgermeisterwahl kein oder kein gemein-
sames Kennwort, gelten die Kennworte der 
Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge 
als gemeinsames Kennwort.

8.3  Organisierte Wählergruppen haben einen 
Nachweis über die Organisation vorzulegen, 
wenn sie als organisiert behandelt werden 
sollen.

8.4  Jeder Wahlvorschlag soll einen Beauftragten 
und seine Stellvertretung bezeichnen, die in 
der Stadt wahlberechtigt sein müssen. Fehlt 
diese Bezeichnung, gilt der erste Unterzeich-

ner als Beauftragter, der zweite als seine 
Stellvertretung. Der Beauftragte ist berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 
abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftrag-
ten.

8.5  Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtli-
cher sich bewerbender Personen in erkennba-
rer Reihenfolge entsprechend der Aufstellung 
in der Niederschrift über die Aufstellungsver-
sammlung nach Familienname, Vorname, Tag 
der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und 
Anschrift enthalten. 

8.6  Angegeben werden können kommunale 
Ehrenämter und im Grundgesetz und in der 
Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese 
in den Stimmzettel aufgenommen werden 
sollen. Es sind dies insbesondere: Ehrenamtli-
cher erster, zweiter oder dritter Bürgermeister, 
Stadtratsmitglied, stellvertretender Landrat, 
Kreisrat, Bezirkstagspräsident, stellvertreten-
der Bezirkstagspräsident, Bezirksrat, Mitglied 
des Europäischen Parlaments, des Bundes-
tags, des Landtags.

  Dreifach aufzuführende sich bewerbende 
Personen erscheinen auf dem Stimmzettel vor 
den zweifach aufzuführenden und diese vor 
den übrigen sich bewerbenden Personen.

8.7  Die sich bewerbende Person muss erklären, 
dass sie der Aufnahme ihres Namens in 
den Wahlvorschlag zustimmt und dass sie 
bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die 
am selben Tag stattfinden, nur in einem 
Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine mehr-
fache Aufstellung festgestellt, hat die sich 
bewerbende Person dem Wahlleiter nach 
Aufforderung mitzuteilen, welche Bewerbung 
gelten soll. Unterlässt sie diese Mitteilung oder 
widersprechen sich die Mitteilungen, sind die 
Bewerbungen für ungültig zu erklären.

  Die sich bewerbende Person muss außerdem 
erklären, dass sie nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen ist. 

8.8  Ein Wahlvorschlag zur Wahl eines Ober-
bürgermeisters muss ferner, wenn die sich 
bewerbenden Person im Wahlkreis weder 
eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eine Bescheinigung der 
Gemeinde, in der die sich bewerbende Person 
ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung 
sein muss, oder ohne ein Wohnung zu haben 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre 
Wählbarkeit enthalten.

 Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
8.9  Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Stadtrats 

oder des Oberbürgermeisters muss, wenn 
sich die Person nicht in der Stadt bewerben 
will, in der sie ihre alleinige Wohnung oder 
ihre Hauptwohnung hat, eine Bescheinigung 
dieser Stadt, bei Personen ohne Wohnung der 
letzten Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie 
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 
Die Stadt darf diese Bescheinigung nur einmal 
ausstellen.

 Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge 
  Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahl-

berechtigten unterschrieben sein, die am 
03. Februar 2020 (41. Tag vor dem Wahltag) 
wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung 
durch sich bewerbende Personen oder Er-
satzleute eines Wahlvorschlags ist unzulässig. 
Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag 
müssen eigenhändig geleistet werden. Die 
Unterzeichner müssen Familienname, Vorna-
me und Anschrift angeben und in der Stadt 
wahlberechtigt sein. Jeder Wahlberechtigte 
darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 
Die Zurückziehung einzelner Unterschriften, 
der Verlust des Wahlrechts oder der Tod der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags berührt die 
Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht.

10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge
10.1  Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlags-

trägern müssen nicht nur von zehn Wahlbe-
rechtigten unterschrieben werden, sondern 
zusätzlich von mindestens 340 Wahlbe-
rechtigten durch Unterschrift in Listen, die 
bei der Stadt aufliegen, unterstützt werden. 
Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und 
Wählergruppen, die im Stadtrat seit dessen 
letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen 
Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 90. 
Tag vor dem Wahltag vertreten waren; sie 
benötigen allerdings dann keine zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn sie bei 
der letzten Landtagswahl oder bei der letzten 
Europawahl mindestens fünf v. H. der im Land 
insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 
oder bei der letzten Bundestagswahl min-
destens fünf v. H. der im Land abgegebenen 
gültigen Zweitstimmen erhalten haben. Maß-
geblich sind die vom Landeswahlleiter früher 
als drei Monate vor dem Wahltag bekannt 
gemachten Ergebnisse.

  Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner 
zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, 
wenn dessen Wahlvorschlagsträger in ihrer 
Gesamtheit im Stadtrat seit dessen letzter 
Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen 
Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem 
Wahltag vertreten waren oder wenn mindes-
tens einer der beteiligten Wahlvorschlagsträ-
ger keine zusätzlichen Unterstützungsunter-
schriften benötigt.

10.2  In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht 
eintragen:

 –  die in einem Wahlvorschlag aufgeführten 
sich bewerbenden Personen und Ersatzleu-
te,

 –  Wahlberechtigte, die sich in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben,

 –  Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag 
unterzeichnet haben.

10.3  Während der Eintragungszeiten ist in dem 
Gebäude, in dem sich der Eintragungsraum 
befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang 
zu dem Gebäude jede Behinderung oder 
erhebliche Belästigung der sich Eintragenden 
verboten.

10.4  Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist 
wirkungslos.

10.5  Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, 
die Eintragungsräume, die Öffnungszeiten und 
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die Ausstellung von Eintragungsscheinen an 
kranke und körperlich behinderte Personen 
werden von der Stadt gesondert bekannt 
gemacht.

11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen
  Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im 

Ganzen ist nur bis zum 23. Januar 2020 (52. 
Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr, zulässig. Über 
die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im 
Ganzen beschließen die Wahlvorschlagsträger 
in gleicher Weise wie über die Aufstellung der 
Wahlvorschläge. Der Beauftragte kann durch 
die Aufstellungsversammlung verpflichtet 

werden, unter bestimmten Voraussetzungen 
den Wahlvorschlag zurückzunehmen.

17. Dezember 2019

Ralf Haupt 
Stadtwahlleiter

Bekanntmachung über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten
für die Wahl des  Stadtrats  Oberbürgermeisters
am 15. März 2020

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
Bayer. Bauordnung (BayBO)

1.  Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstüt-
zungsunterschriften benötigen, können sich 
die Wahlberechtigten ab dem Tag nach der 
Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch 
spätestens bis Montag, den 03. Februar 2020, 
12 Uhr (41. Tag vor dem Wahltag), mit Fami-
liennamen, Vornamen und Anschrift in eine 
Unterstützungsliste eintragen.

2.  Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkei-
ten, siehe Tabelle rechts:

3.  Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet 
werden. Wer glaubhaft macht, wegen Krank-
heit oder körperlicher Behinderung nicht oder 
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
in der Lage zu sein, einen Eintragungsraum 
aufzusuchen, erhält auf Antrag einen Ein-
tragungsschein. Auf dem Eintragungsschein 
ist an Eides statt zu versichern, dass diese 
Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen. 
Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch 
bewirkt werden, dass die wahlberechtigte 

Person auf dem Eintragungsschein ihre Un-
terstützung eines bestimmten Wahlvorschlags 
erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, 
die Eintragung im Eintragungsraum für sie 
vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei 
der Eintragung abzugeben. Eintragungsschei-
ne können schriftlich oder mündlich (nicht 
telefonisch) bei der Stadt beantragt werden. 
Die Eintragung kann nicht brieflich erklärt 
werden.

4.  Personen, die sich eintragen wollen, müssen 
ihren Personalausweis, ausländische Unions-
bürgerinnen/Unionsbürger ihren Identitäts-
ausweis, oder ihren Reisepass vorlegen.

17. Dezember 2019

Ralf Haupt
Stadtwahlleiter

Nr. des Eintragungs-
raums

Anschrift des Eintragungsraums Eintragungszeiten barrierefrei
ja / nein

1 Rathaus am ZOB
Promenadestr. 2a
96047 Bamberg
Zimmer 1.13 (1.OG)

Mit Ausnahme von 
Freitag, 27.12.2019 und 
Montag, 30.12.2019:
Zimmer 0.2 (EG Infopoint)

Montag bis Donnerstag: 
08.00 – 18.00 Uhr 
Freitag: 
08.00 – 14.00 Uhr 

Zusätzlich am: 
Donnerstag, 16.01.2020: 
08.00 – 20.00 Uhr 
Samstag, 01.02.2020: 
10.00 – 13.00 Uhr

ja

Bauordnungsamt der Stadt Bamberg
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Für Sie zuständig:
Frau Krohn
Zi. 102, Tel.Nr. 0951 87-1669
Fax 0951 87-1914
Az.: 236/18

Vorhaben
Nutzungsänderung von Laden zu 
Café (EG)

Grundstücke
Bamberg, Luitpoldstr. 17
Gemarkung Bamberg,  
Flurstück-Nr. 884

Bauherr
Hakimi Nahid

Baugenehmigung  
nach Art. 68 BayBO
1.  Im Vollzug der Bayer. Bauord-

nung (BayBO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl S. 588) mit den jeweiligen 
Änderungen wird für das o.g. 
Bauvorhaben die nach Art. 68 
BayBO erforderliche

 BAUGENEHMIGUNG

  im vereinfachten Genehmigungs-
verfahren nach Art. 59 BayBO 
auf Grundlage der beiliegenden 
geprüften Bauvorlagen und unter 
den im Beiblatt aufgeführten 
Bedingungen, Auflagen und 
Einschränkungen erteilt.

  Die mit dem Genehmigungsver-
merk versehenen Bauvorlagen 
und die Beilagen sind Bestandteile 
dieser Baugenehmigung. 

2.  Nachbarn haben dem Vorhaben 
nicht zugestimmt. Schriftliche 
Einwendungen sind nicht be-
kannt. Gem. Art. 66 Abs. 4 Satz 3 
BayBO wird die Baugenehmigung 
öffentlich bekannt gemacht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann 
innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Bayreuth, 
95444 Bayreuth erhoben werden. 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung: 
a.  Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. Die Anschrift 
lautet: Bayerisches Verwaltungs-
gericht Bayreuth

 Postfachanschrift: Postfach 11 03 21,  
 95422 Bayreuth,
 Hausanschrift: Friedrichstraße 16,  
 95444 Bayreuth. 
b. Elektronisch
  Die Klage kann bei dem Bayeri-

schen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe 
der der Internetpräsenz der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de) zu entneh-

menden Bedingungen erhoben 
werden.

Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Stadt Bamberg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur  
Rechtsbehelfsbelehrung
-  Durch das Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl Nr. 13 vom 
29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des 
Bau- und Denkmalschutzrechts 
zum 01.07.2007 abgeschafft. Es 
besteht keine Möglichkeit, gegen 
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Bekanntmachung Widmung von Straßen und Wegen

Bekanntmachung Indexfortschreibung Mietspiegel Bamberg 2020

Die Stadt Bamberg hat gemäß Art. 6 
des Bayerischen Straßen- und Wege-
gesetzes folgende Straßen und Wege 
mit Beschluss des Umweltsenates 
vom 26.11.2019 gewidmet:

1. Zu den Ortsstraßen
 -  die bestehende Wegstrecke 

„Balthasar-Neumann-Straße 
(Fl.-Nr. 3115/124)“, die an der 
Balthasar-Neumann-Straße 
Fl.-Nr. 3121/5 beginnt und an 
der Schönbornstraße Fl.-Nr. 
3105/2 endet.

 -  die bestehende Wegstrecke 
„Peter-Link-Straße (Fl.-Nr. 
99/2)“, die am Bierkrugweg 
Fl.-Nr. 79 beginnt und Am 
Weingarten Fl.-Nr. 83/9 endet.

2.  Zu beschränkt-öffentlichen 
Wegen

 -  Die bestehende Wegstrecke 

„Kleberstraße (Fl.-Nr. 410/2)“, 
die am Wegmannufer Fl.-Nr. 
3117/3 beginnt und bei der Kle-
berstraße Fl.-Nr. 412/2 endet.

 -  Die bestehende Wegstrecke 
„Grafensteinstraße (Fl.-Nr. 
5564)“, die an der Grafenstein-
straße Fl.-Nr. 5614/4 beginnt 
und bei an der Riemenschnei-
derstraße Fl.-Nr. 5571 endet.

 -  Die bestehende Wegstrecke 
„Riemenschneiderstraße (Fl.-
Nr. 5571)“, die an der Veit-Stoß-
Straße Fl.-Nr. 5575 beginnt und 
Am Heidelsteig Fl.-Nr. 5566/9 
endet.

Die Widmungen erfolgen mit Wir-
kung zum 01.01.2020.
Träger der Straßenbaulast für die 
vorgenannten Widmungen der Orts-
straßen und beschränkt-öffentlichen 
Wege ist die Stadt Bamberg. 

Die Widmungen können beim 
Baureferat der Stadt Bamberg, Fach-
bereich 6 A, Untere Sandstraße 34, 
Erdgeschoss - Zimmer 10, während 
der allgemeinen Dienststunden 

von Montag bis Freitag eingesehen 
werden. 

Bamberg, 02.12.2019
Stadt Bamberg

diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen.

-  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere 

Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehel-
fen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de).

-  Kraft Bundesrechts wird in Prozess-
verfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig.

Die Akten des Baugenehmigungs-

verfahrens können im Bauord-
nungsamt der Stadt Bamberg, Unte-
re Sandstr. 34 (Zugang vom Leinritt), 
Zi. 102, Montag – Freitag von 08.00 
– 12.00 Uhr und nach telefonischer 
Vereinbarung eingesehen werden.

Am 27.11.2019 hat der Stadtrat die 
Indexfortschreibung des Mietspiegels 
2018 beschlossen. Die Fort-
schreibung des qualifizierten 
Mietspiegels wurde mittels 
der Entwicklung des Verbrau-
cherpreisindex durchgeführt. 
Verkürzt dargestellt, im Zeit-
raum von April 2017 (Stichtag 
Mietspiegel) bis April 2019 hat 
sich der Preisindex für die 
Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte in Deutschland um 
3,3 Prozent erhöht. Somit wer-
den die Werte der Mietspiegel-
tabelle mit 1,033 multipliziert 
und ergeben dann den fortge-
schriebenen Mietspiegel. Der 
fortgeschriebene Mietspiegel 
tritt am 01.01.2020 in Kraft:

Mietspiegel 2020  
der Stadt Bamberg

Das Punktsystem 
für die Einordnung 
in die jeweiligen 
Spannen bleibt von 
der Fortschreibung 
unberührt.

Angemessenheit  
der Kosten der 
Unterkunft

Nachdem der qualifizierte Mietspiegel 
der Stadt Bamberg zum 01.01.2020 
aufgrund des ermittelten Preisindex 
von 3,3 Prozent fortgeschrieben und 
angepasst wird, werden auch die 
Angemessenheitsgrenzen der KdU auf 
Grundlage des „schlüssigen Konzepts“ 
ab dem 01.01.2020 im gleichen Um-
fang angepasst. Die Beträge wurden 
auf volle Euro gerundet. 

Nettokaltmiete ohne Heizung und ohne Betriebskosten in Euro/m2

Wohnfläche Baujahresklasse / Bezugsfertigkeit

bis 1918 1919 bis 1949 1950 bis 1977 1978 bis 1994 1995 bis 2009 2010 bis 2017

A B C D E F

bis unter 41 m2 1
9,04*

6,89 – 11,71
6,89*

6,08 – 10,06
6,71*

5,68 – 8,39
10,21*

7,97 – 12,78

41 m2 bis unter 66 m2 2
7,75

5,31 – 10,33
6,20

5,23 – 7,09
6,18

5,22 – 6,83
7,73*

5,95 – 8,96
7,86*

5,62 – 9,08
10,32*

7,25 – 10,52

66 m2 bis unter 90 m2 3
6,81

5,56 – 8,371
6,63

5,06 – 7,83
6,25

5,31 – 7,48
6,56*

5,42 – 7,39
7,24

6,12 – 8,29
9,13*

6,57 – 10,87

ab 90 m2 5
7,05

5,03 – 8,68
7,38*

6,12 – 8,89
6,34

5,27 – 8,44
6,49*

5,56 – 7,69
7,29*

6,41 – 8,94
9,10

7,16 – 11,12

Bekanntmachung Beteiligungsbericht 
2018 für die Stadt Bamberg
Gem. Art. 94 Abs. 3 S. 5 GO weist die Stadt Bamberg darauf hin, dass ab 
sofort der auf Grundlage des Art. 94 Abs. 3 S.1 GO anzufertigende Beteili-
gungsbericht der Stadt Bamberg für das Wirtschaftsjahr 2018 im Rathaus 
Maxplatz, Zi. 109, während der üblichen Öffnungszeiten für jedermann zur 
Einsichtnahme ausliegt. Darüber hinaus ist der Beteiligungsbericht 2018 im 
Internet über die Homepage der Stadt Bamberg abrufbar. 

Die Beschlussfassung des Stadtrates erfolgte auf Empfehlung des Finanzse-
nates in seiner Vollsitzung am 11.12.2019.

Stadt Bamberg 
16.12.2019

Wohnungsgröße Angemessenheitsgrenze  
ab 01.01.2018

Angemessenheitsgrenze  
ab 01.01.2020

1 Pers./ 50 m2 389,00 Euro 402,00 Euro

2 Pers./ 65 m2 471,00 Euro 486,00 Euro

3 Pers./ 75 qm2 533,00 Euro 551,00 Euro

4 Pers./ 90 m2 647,00 Euro 668,00 Euro

5 Pers./ 105 m2 751,00 Euro 775,00 Euro

jede weiter Person 117,00 Euro 121,00 Euro
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Der Bau- und Werksenat der Stadt 
Bamberg hat in seiner Sitzung vom 
03.12.2019 den Bebauungsplan Nr. 316 
H als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung mit integriertem Grünord-
nungsplan für das Studentenwohn-
heim Pestalozzistraße, bestehend 
aus Planzeichnung mit Text vom 
03.12.2019, als Satzung sowie die Be-
gründung zum Bebauungsplan vom 
03.12.2019 gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen. Dieser Beschluss 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekanntgemacht.

Mit Veröffentlichung im Rathaus 
Journal der Stadt Bamberg wird der 
Bebauungsplan Nr. 316 H rechtskräf-
tig. Der rechtskräftige Bebauungsplan 

wird im Baureferat der Stadt Bamberg 
archiviert und kann bei Bedarf im 
Stadtplanungsamt, Untere Sandstra-
ße 34, Zimmer 201, II. Stock, jeweils 
Montag bis Freitag während der 
Dienststunden eingesehen werden. 
Über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. Die DIN-Vor-
schriften, die Begründung und die 
zusammenfassende Erklärung, auf die 
im Bebauungsplan Bezug genommen 
wird, liegen ebenfalls zur Einsicht-
nahme bereit.

Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften 
und Mängeln der Abwägung sowie 
die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 

BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtlichen 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes, 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtlichen Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplanes schriftlich gegenüber 

der Stadt Bamberg geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. 
Außerdem wird auf die Vorschriften 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB ein-
getretenen Vermögensnachteil, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.

Bamberg, 13.12.2019
STADT BAMBERG

Der Bau- und Werksenat der Stadt 
Bamberg hat in seiner Sitzung vom 
03.12.2019 die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes sowie parallel dazu 
die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 340 C und Teilweise Änderung der 
Bebauungspläne Nrn. 339 A / 340 A 
und 340 B, Änderung 4 E / 4 B, gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich für 
die Flächennutzungsplan-Änderung 
sowie für den Bebauungsplan Nr. 340 
C ist aus dem beigefügten Lageplan 
ersichtlich. Der Planausschnitt ist 
Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird 
hiermit der Beschluss zur Änderung 
des Flächennutzungsplanes sowie zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
340 C ortsüblich bekanntgemacht. 

Bamberg, 13.12.2019
STADT BAMBERG

Bekanntmachung In Kraft getretener Bebauungsplan

Bekanntmachung Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung  
des Bebauungsplanes Nr. 340 C für das ehemalige Maisel-Gelände zwischen  
Moosstraße, der Straße zum Eichelberg und Obere Schildstraße
Teilweise Änderung der Bebauungspläne Nrn. 339 A / 340 A und 340 B 
Änderung 4 E / 4 B
- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Zum
 Eichelberg

Obere

Moosstraße

Schildstraße

Bekanntmachung Haushaltssatzung 2020
Zweckverband Müllheizkraftwerk Stadt und Landkreis Bamberg 
Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Haushaltssatzung des Zweckverbands 
Müllheizkraftwerk Stadt und Land-
kreis Bamberg für das Haushaltsjahr 
2020 im Amtsblatt der Regierung von 
Oberfranken Nr. 12/2019 vom 19.12.2019 
amtlich bekannt gemacht wurde.

Die Haushaltssatzung ist gemäß Art. 
68 Abs. 1 GO, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 
GO samt sämtlicher Anlagen bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung öffentlich in 
den Diensträumen des Zweckver-
bandes in der Kettenbrückstraße 1 

während der allgemeinen Dienstzei-
ten einsehbar.

Zweckverband Müllheizkraftwerk 
Stadt und Landkreis Bamberg 

20.12.2019
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Aufstellungsbeschluss
Der Bau- und Werksenat der Stadt 
Bamberg hat in seiner Sitzung vom 
03.12.2019 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 46 P für den Bereich 
Ludwigshöhe 10 und Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 46 E gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB, im beschleunig-
ten Verfahren gemäß § 13 a BauGB, 
beschlossen. 

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird 
hiermit der Beschluss zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 46 P 
ortsüblich bekannt gemacht.

Der räumliche Geltungsbereich für 
den Bebauungsplan ist aus dem 
beigefügten Lageplan ersichtlich. Der 
Planausschnitt ist Bestandteil dieser 
Bekanntmachung.

Ziel der Planung
Auf dem Grundstück Ludwigshöhe 10 
soll durch private Bauherren, nach 
Abriss des Bestandseinfamilienhau-
ses, eine Grundstücksteilung mit der 
Ausweisung von zwei Baurechten 
vorgenommen werden.

Mit dem Schreiben vom 04.04.2019 
haben die Eigentümer der Fl. Nr. 
4085/43, Gemarkung Bamberg, 
einen Antrag auf Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
für den „Neubau von zwei Einfamili-
enhäusern“ gestellt.

Die Planung sieht den Neubau zweier 
zweigeschossiger Einfamilienhäuser 
mit Flachdach vor. Die Garagen befin-
den sich an den nördlichen Seiten der 
Wohngebäude. Zugang und Zufahrt 
erfolgen über die westlich an das 
Grundstück gelegene Ludwigshöhe.

Das Verfahren wird als Vorhaben-
bezogener Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gemäß § 12 und § 
13 a BauGB durchgeführt, da es sich 
um ein konkretes Vorhaben handelt, 
das eine Maßnahme zur Wiedernutz-
barmachung von Flächen darstellt. 
Aufgrund der Bestimmungen des § 13 
a BauGB sind bei einem Bebauungs-
plan der Innenentwicklung eine Um-
weltprüfung und die Erstellung eines 
Umweltberichtes nicht erforderlich.

Das Verfahren wird aufgrund des 
überschaubaren Umfangs des Vor-
habens mir nur einem Beteiligungs-
schritt (beschleunigtes Verfahren 
gemäß §13 a BauGB) durchgeführt. 
Sollten im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung und der Einholung der 
Stellungnahmen der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange Bedenken eingehen, die eine 
Änderung der Planung erforderlich 
machen, ist eine erneute Auslegung 
erforderlich.

Öffentliche Auslegung  
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Die Bauleitplanentwürfe liegen ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit von

Dienstag, 07.01.2020 
bis einschließlich
Freitag 07.02.2020,

beim Stadtplanungsamt der Stadt 
Bamberg, Untere Sandstraße 34, II. 
Stock aus (Montag mit Donnerstag 
von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitag 
von 8.00 Uhr bis 12.00Uhr, oder nach 
vorheriger Terminabsprache.
Die Planunterlagen zum Bebau-
ungsplanverfahren mit Begründung 
nach § 9 Abs. 8 BauGB können dort 

an den Anschlagtafeln eingesehen 
werden.

An umweltbezogenen Informationen 
liegen keine über die Begründung 
hinausgehenden Informationen vor.

Anregungen können während der 
o. g. Frist abgegeben werden. Diese 
sollen nach Möglichkeit schriftlich 
beim Baureferat der Stadt Bamberg 
eingereicht werden. Die Anregungen 
werden überprüft und fließen in die 
weiteren Bauleitplanverfahren ein. 
Eine Entscheidung zu den Stellung-
nahmen wird durch den zuständigen 
Senat des Stadtrates getroffen.

Gegebenenfalls in den Bauleitplan-
verfahren aufgeführte DIN-Normen 
können im Stadtplanungsamt, Untere 
Sandstraße 34, 96049 Bamberg zu 
den oben genannten Zeiten eingese-
hen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
Stellungnahmen, die während der 
öffentlichen Auslegung verspätet 
eingehen, bei der Beschlussfassung 
über den jeweiligen Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können (§ 3 
Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 BauGB).

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf der Grundlage der 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. 
V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten 
Sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informatio-
nen im Bauleitplanverfahren“ das 
ebenfalls öffentlich ausliegt.

Hinweis: 
-  Die Planunterlagen zum Be-

bauungsplanverfahren können 
während der o. g. Frist auch als 
zusätzliche Information im Internet 
unter www.stadtplanungsamt.
bamberg.de unter dem Titel 
„Öffentlichkeitsbeteiligungen“ 
eingesehen werden.

-  Ein ständig nutzbarer barrierefreier 
Zugang ist nicht gegeben. Besucher, 
die auf einen barrierefreien Zugang 
angewiesen sind, werden um eine 
Terminvereinbarung unter der Tel.
Nr. 0951 87-1622 gebeten.

Bamberg, 13.12.2019
STADT BAMBERG

Bekanntmachung Bebauungsplan Nr. 46 P
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan  
für den Bereich Ludwigshöhe 10
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB)
Änderung des Bebauungsplans Nr. 46 E
- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
- Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
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Die Stadt Bamberg beabsichtigt 
gemäß § 200 Abs. 3 Baugesetz-
buch (BauGB) ein Baulandkataster 
zu veröffentlichen. Der Bau- und 
Werksenat der Stadt Bamberg hat in 
seiner Sitzung vom 04.07.2018 die 
erforderlichen stadtplanerischen und 
planungsrechtlichen Schritte zur Ver-
öffentlichung eines Baulandkatasters 
beschlossen. 

Die Veröffentlichung eines Bauland-
katasters dient dem Zweck, dass 
einzelne Baulücken idealerweise 
kurz- und mittelfristig geschlossen 
und ihrer städtebaulich geeigneten 
Nutzung zugeführt werden können. 
Grundstückseigentümer, Bauwillige, 
Architekten und Bauträger können 
sich so transparent über die vorhan-
den Baulücken und deren Bebau-
ungsmöglichkeiten informieren. Das 
anonymisierte Kataster besteht aus 
einem Lageplan, der ausschließlich 
Flurstücksnummern, Straßennamen 

und die entspr. Grundstücksgrö-
ße enthält. Darüber hinaus wird 
dargestellt, ob das Grundstück im 
Geltungsbereich eines rechtskräftigen 
Bebauungsplanes liegt oder nach § 
34 BauGB als Vorhaben innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
zu beurteilen ist. Das Baulandkataster 
trifft jedoch keine rechtsverbindli-
chen Aussagen zu einer möglichen 
Bebauung bzw. Baugenehmigung im 
Einzelfall, sondern schafft lediglich 
eine Übersicht über das bestehende 
Baulandpotential.

Aus Datenschutzgründen enthält das 
Baulandkataster keine Angaben über 
Namen und Adressen der jeweiligen 
Eigentümer.

Sofern Sie Eigentümer eines be-
troffenen Grundstücks sind, haben 
Sie die Möglichkeit, der Aufnahme 
Ihres Grundstücks in der Erstveröf-
fentlichung des Baulandkatasters zu 

widersprechen. Widersprüche gegen 
die Veröffentlichung Ihrer Baulücke 
können 

in der Zeit von

Dienstag, 07.01.2020
bis einschließlich
Mittwoch, 05.02.2020

abgegeben werden. Diese sollen  
nach Möglichkeit schriftlich beim 
Stadtplanungsamt der Stadt  
Bamberg, Untere Sandstraße 34,  
96049 Bamberg, eingereicht werden. 
Gerne auch per Mail an stadtpla-
nungsamt@stadt.bamberg.de. 

Wenn Sie der Veröffentlichung Ihres 
Grundstückes bis zum 05.02.2020 
widersprechen, wird Ihr Grundstück 
vor der Erstveröffentlichung des Bau-
landkatasters gelöscht. Widersprüche 
sind auch jederzeit nach der Veröf-
fentlichungsfrist möglich – sie werden 

dann bei der nächsten Gesamtaktua-
lisierung des Katasters wirksam.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen 
Frau Grothe beim Stadtplanungs-
amt der Stadt Bamberg (Montag mit 
Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16.00 
Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 11.30 
Uhr, oder nach vorheriger Terminab-
sprache), gerne auch telefonisch unter 
der Rufnummer 0951 87-1647, zur 
Verfügung.

Hinweis: 
Ein ständig nutzbarer barrierefreier 
Zugang zum Stadtplanungsamt ist 
nicht gegeben. Besucher, die auf 
einen barrierefreien Zugang angewie-
sen sind, werden um eine Terminver-
einbarung unter der oben genannten 
Telefonnummer gebeten.

Bamberg, 13.12.2019

STADT BAMBERG

Der Bau- und Werksenat der Stadt 
Bamberg hat in seiner Sitzung vom 
06.02.2019 die Veränderungssperre 
zum Bebauungsplanverfahren Nr. 211 
G für das Gebiet zwischen Hallstadter 
Straße, Lichtenhaidestraße und Hoh-
mannstraße, bestehend aus Plan-
zeichnung mit Text vom 06.02.2019, 
als Satzung gemäß §§14 Abs. 1 und 16 
Abs. 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 in der zuletzt 
geänderten Fassung in Verbindung 
mit dem Artikel 23 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998, in der zuletzt geänderten 
Fassung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich der 
Veränderungssperre wird durch den 
abgedruckten Lageplan kenntlich 
gemacht. 

Die Satzung der Veränderungssperre 
war bereits am 01.03.2019 im Rat-
hausjournal der Stadt Bamberg (Nr. 
04/2019) bekannt gemacht worden. 
Nach Behebung eines Ausferti-
gungsmangels wird die Satzung der 
Veränderungssperre im Wege des 
ergänzenden Verfahrens gemäß § 214 
Abs. 4 BauGB und gemäß § 10 Abs. 

3 BauGB hiermit erneut ortsüblich 
bekannt gemacht. 

Die Satzung der Veränderungssperre 
tritt gemäß § 214 Abs. 4 BauGB rück-
wirkend zum 01.03.2019 in Kraft.
Die rechtskräftige Satzung der Verän-
derungssperre wird im Baureferat der 
Stadt Bamberg archiviert und kann 
bei Bedarf im Stadtplanungsamt, 
Untere Sandstraße 34, Zimmer 201, 
II. Stock, jeweils Montag bis Freitag 
während der Dienststunden einge-

sehen werden. Über den Inhalt wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Hinweis:

Dauert die Veränderungssperre länger 
als vier Jahre über den Zeitpunkt 
ihres Beginns, so ist den Betroffenen 
für dadurch entstandene Vermö-
gensnachteile eine angemessene 
Entschädigung in Geld zu leisten (§ 18 
Abs. 1 Satz 1 BauGB). Entschädigungs-
berechtigte können Entschädigung 
verlangen, wenn die vorgenannten 

Vermögensnachteile eingetreten sind 
(§ 18 Abs. 2 Satz 2 BauGB). Sie können 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass sie die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei der 
Stadt Bamberg beantragen (§ 18 Abs. 
2 Satz 3 BauGB). Das Erlöschen eines 
Entschädigungsanspruchs richtet sich 
nach § 18 Abs. 3 BauGB.

Bamberg, 13.12.2019

STADT BAMBERG

Bekanntmachung Widerspruchsrecht zur Veröffentlichung von Baulücken  
im Baulandkataster der Stadt Bamberg

Erneute  Bekanntmachung Veränderungssperre zum Bebauungsplanverfahren  
Nr. 211 G für das Gebiet zwischen Hallstadter Straße, Lichtenhaidestraße  
und Hohmannstraße
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Architektin/Architekten (m/w/d) oder Ingenieur/in (m/w/d 

der Fachrichtung Hochbau

Das Immobilienmanagement ist der zentrale städtische Dienstleister rund um die von der Stadt selbst und für Dritte verwalteten Immobilien. 
Ein großes Arbeitsfeld bildet die Betreuung unserer eigenen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sowie der Projekte von Zweckverbänden und 
Stiftungen. Im Gebäudebestand befinden sich zahlreiche hochkarätige Denkmäler mit UNESCO-Weltkulturerbe-Status, wie auch zahlreiche Schul-, 
Verwaltungs-, Wohn- und Geschäftsgebäude in historischer und zeitgenössischer Architektur.

Zur Verstärkung der Abteilung Hochbau suchen wir eine/n engagierte/n und verantwortungsbewusste/n Architektin/Architekten (m/w/d) oder  
Ingenieur/in (m/w/d) für folgende Aufgabenfelder:

•  Projektsteuerung und -leitung bei Neu- und Umbauten sowie Modernisierungen

•  Projektsteuerung und -leitung bei Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Denkmalpflege

Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt in

•  der Bauherrenvertretung und eigenverantwortlichen Projektabwicklung

•  der konsequenten Termin-, Kosten- und Qualitätssteuerung bei öffentlichen Bauvorhaben

•  der Budgetplanung und Herbeiführung von Planungsentscheidungen

•  der Koordination von Fördervorgängen

•  der eigenständigen Abwicklung von Bauvorhaben über alle Leistungsphasen der HOAI in Einzelfällen

Wir erwarten von Ihnen

•  ein abgeschlossenes Fach- bzw. Hochschulstudium der Architektur oder Ingenieurwesen Fachrichtung Hochbau

•  Kenntnisse im Vergaberecht von Bau- und Planerleistungen sowie der HOAI und VOB/B

•  eine Persönlichkeit mit hohem Maß an Einsatzbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit

•  Organisations- und Durchsetzungsvermögen, Eigeninitiative sowie Verantwortungsbewusstsein

•  eine aufgabenorientierte und selbstständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Dienstleistungsorientierung

•  eine wirtschaftliche und interdisziplinäre Denkweise

Einschlägige Berufserfahrung in der Bauabwicklung kommunaler, fördermittelfinanzierter Hochbauvorhaben sowie Kenntnisse in den Bereichen 
Brandschutz von Sonderbauten und Erfahrungen im Bereich der Denkmalpflege sind wünschenswert, um eigenständig Projekte zu betreuen. 

Zur Verstärkung bestehender Projektteams sind auch Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger (m/w/d) willkommen. Sie arbeiten an der Seite 
erfahrener Kolleginnen und Kollegen, um sukzessive eigene Bauvorhaben begleiten zu können.

Wir bieten Ihnen

•  eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Verantwortung in selbstständiger Arbeitsweise 

•  familienfreundliche, mitarbeiterorientierte Angebote und Arbeitsmodelle

•  eine betriebliche Altersvorsorge sowie regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Die Beschäftigung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Vergütung richtet sich nach den Vor-
schriften des TVöD entsprechend der persönlichen Voraussetzungen und fachlichen Qualifikation. Die Stelle ist mit Entgeltgruppe 10 TVöD bewertet 
und grundsätzlich teilzeitfähig.

Für aufgabenbezogene Informationen steht Ihnen die Leitung der Abteilung Hochbau, Frau Zitzmann, unter der Telefonnummer 0951 87-2330 zur 
Verfügung. Für personalwirtschaftliche Fragen wenden Sie sich bitte an den Leiter des Personal- und Organisationsamtes, Herrn Lutz, unter der 
Telefonnummer 0951 87-4000.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über das Bewerbungsportal der Stadt Bamberg  
(www.stadt.bamberg.de/stellenangebote) bis spätestens 28.01.2020.

Die Stadt Bamberg  
sucht für das Immobilienmanagement
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n



BEKANNTMACHUNGEN & AUSSCHREIBUNGEN

30 RATHAUS JOURNAL 23 · 2019 | 20.12.2019

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung 
am 27.11.2019 neue Straßennamen 
beschlossen:

A.   Die Verlängerung der schon 
benannten Wörthstraße  
(grün markiert) 
„Wörthstraße“

B.  Die Erschließungsstraße von der 
Weißenburgstraße in das Areal 
Richtung Berliner Ring  
(orange markiert) 
„John-F.-Kennedy-Boulevard“

C.  Die Erschließungsstraße beim  
Digitalen Gründerzentrum,  
abgehend von der Zollnerstraße  
(pink markiert) 
„Nathan-R.-Preston-Straße“

STADT BAMBERG
20.12.2019

Die Stadt Bamberg erlässt auf Grund 
des Art. 20 des Kostengesetzes (KG) 
vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, 
FN BayRS 2013-1-1-F), das zuletzt 
durch § 1 Abs. 32 der Verordnung 
vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) 
geändert worden ist, und der Art. 
23 und 24 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) 22. August 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-
I), die zuletzt durch § 1 Abs. 38 der 
Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, folgende 

Satzung:

§ 1

Die Anlage zur Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungskosten 
für Amtshandlungen im eigenen 
Wirkungskreis der Stadt Bamberg 
(Kostensatzung) vom 10. Oktober 
2001 (Rathaus Journal Nr. 22 vom 19. 
Oktober 2001), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 12. Oktober 2011 (Rat-
haus Journal Nr. 22 vom 28. Oktober 

2011) wird wie folgt geändert:

Nach der Tarifgruppe 8 wird die neue 
Tarifgruppe „9“ Gegenstand „Fried-
hofswesen“, Tarif-Nr. „90“ Gegen-
stand „Bestattungswesen“, Tarif-Nr. 
„900“ Gegenstand „Durchführung 
der behördlichen Überwachung der 
Einhaltung der Vorschriften zur ord-
nungsgemäßen Überführung einer 
Leiche nach auswärts (§ 6 Abs. 1 Satz 
2 i. v. m. Abs. 3 Satz 1 Leichenwesen-
VO)“, Gebühr „70 Euro“ und Tarif-Nr. 

„910“ Gegenstand „Erteilung einer 
Ausnahmebewilligung von der 
Vorfahrpflicht (§ 6 Abs. 2 i. V. m. Abs. 
3 Satz 2 LeichenwesenVO)“, Gebühr 
„350 Euro“ eingefügt.

§ 2

Die Satzung tritt am 1. Januar 2020 
in Kraft.

Bamberg, 13.12.2019
STADT BAMBERG

Bekanntmachung  
Straßenneubenennung  
in Bamberg-Ost im  
Bereich des Konversions-
geländes

Bekanntmachung Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von  
Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis  
der Stadt Bamberg (Kostensatzung) vom 10. Oktober 2001 (Rathaus Journal Nr. 22  
vom 19. Oktober 2001),zuletzt geändert durch Satzung vom 12. Oktober 2011
(Rathaus Journal Nr. 22 vom 28. Oktober 2011) vom 13. Dezember 2019

Ausschreibungen städtischer Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Referat bzw. Amt Kennziffer Gegenstand und Umfang der Leistung oder Lieferung Bemerkungen

Stadtbau GmbH, 
im Auftrag des Immobilien-
managements der Stadt Bamberg 
vertreten durch Stadt Bamberg/
FB 6A Zentrale Beschaffungs- 
und Vergabestelle 
Untere Sandstraße 34 
96049 Bamberg

Offenes Verfahren nach VOB/A EU

Buchenstraße Bamberg – Offizierssiedlung 
– Umwandlung von ehemaligen militärischen 
Wohnungen in zivile Nutzung-

6A-STB-012/19 –WDVS, Außenputz- und Malerarbeiten

Ausführungsfrist: 06.04.2020 – 23.05.2020

Ausschreibungsunterlagen nur in elektronischer Form können 
mit nachfolgendem Link heruntergeladen werden:

https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_
off/d6b2609d-0994-44cd-955f-d448471e5362

Eingang der Angebote nur in digitaler Form:  
bis 16.01.2020, 09.00 Uhr
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 Mo (zu sätz lich) 14.00 – 18.00 Uhr
Infothek 
 Mo – Do  8.00 – 18.00 Uhr 
 Fr 8.00 – 14.00 Uhr
Verkehrswesen 
 Mo, Mi, Do, Fr 8.00 – 11.45 Uhr 
 Di 8.00 – 17.30 Uhr 
 Mi (zu sätz lich) 14.00 – 16.00 Uhr

Notrufnummern
Polizei 110 
Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt 112 
Giftnotruf 089 19240
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FAMILIENNACHRICHTEN & JUBILÄEN

· Georg Nuß, Bamberg, Wagnersleite 6
· Anna Elisabeth Lurz geb. Neumar, Bamberg, Jakobsberg 4
· Wolfgang Eugen Brießmann, Bamberg, Frankenwaldstraße 4
· Edgar Erich Schindler, Bamberg, Lange Straße 42

Sterbefälle
Beurkundungenvom28.11.2019mit11.12.2019

Geburten
Beurkundungenvom28.11.2019mit11.12.2019

·  Emma Zöcklein 
Eltern: Samantha Kerstin Erika Marion Zöcklein geb. Matzke und  
Stefan Zöcklein, Bamberg, Nikolaus-Lenau-Ring 13a

·  Collin Manuel Jamie Christl 
Eltern: Jennifer Christl und Christian Hennig, Bamberg, Kantstr. 33

·  Levin Samuel Charlie Woyke 
Eltern: Nicole Gudrun Woyke geb. Amann und  
Tobias Woyke, Bamberg, Grafensteinstr. 32a

·  Leon Klose 
Eltern: Katharina Gisela Klose geb. Kraus und  
Andreas Matthias Klose, Bamberg, Helmholtzstr. 38

·  Johann Alexander Els 
Eltern: Stephanie Cornelia Els geb. Klepke und  
Christian Erwin Els, Bamberg, Zollnerstr. 187b

·  Nick Luis Heller 
Eltern: Karin Martina Dietrich, Bamberg Alte Seilerei 11 und 
Stefan Gerhard Heller, Bamberg, Alte Seilerei 13

Eheschließungen
vom28.11.2019mit11.12.2019

·  In diesem Zeitraum fanden 19 Eheschließungen statt.  
Keine davon war zur Veröffentlichung freigegeben. 

Seinen95.GeburtstagfeierteamNikolaus-
tagBaptist Baumgärtner.Demgebürtigen
BambergergratulierteBürgermeister
WolfgangMetznerherzlichimNamender
StadtBamberg.BaptistBaumgärtnerlernte
seinespätereFrauRenatewährendeiner
BusfahrtinBambergkennen,imJuli1958
heiratetensiedann.DasEhepaarhatein
KindundzweiEnkel.Inseinemgesamten
BerufslebenbliebdergelernteKfz-Hand-
werkerderFirmaOpelWenglertreu.Dort
warernachderLehrealsKundendienstbe-
raterundzumSchlussalsKundendienst-
Leitertätig.PrivatwarBaptistBaumgärtner
früheraktivimGesangsvereinSängertreueWunderburg,außerdemwarerMitgliedbei
denRegnitztalern.FrüheristermitseinerFraugerneverreist,unteranderemzum
WandernundSkifahren.SeinegroßeLeidenschaftgaltauchdemKrippenbau.
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S I N F O N I E K O N Z E R T
zum Abschluss der 135. Arbeitsphase

3. Januar 2020 · 19 Uhr
Joseph-Keilberth-Saal, Bamberg

5
7

4
5 BayerischesLandesjugend-

orchester

Jugend
musiziert J

a
h

r
e

Patenschaftsorchester des

Städtische Musikschule Bamberg

„Wenn wir Kultur fördern, bleiben die Fäden  
in Künstlerhand.“

Karten zu € 18,-/erm. € 15,- 
im VVK (bvd Kartenservice) und an der Abendkasse. Veranstalter: www.bljo.de

Unterstützt durch:

Solistin: Jehye Lee, Violine
Leitung: Nicolas Rauss

n  Béla Bartók 
2. Violinkonzert (1938)

n  Edward Elgar 
Sinfonie Nr. 1 op. 55 As-Dur


